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A. Evangelische Kirche in Deutschland

Nr. 24* – Vierte Verordnung über das
Inkrafttreten des Zuordnungsgesetzes

der EKD.
Vom 2. März 2018.

Aufgrund des Artikels 26a Absatz 7 Satz 3 der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland
verordnet der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland:

§ 1
Das Zuordnungsgesetz der EKD vom 12. November
2014 (ABl. EKD S. 340) tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2018 in der Evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz in Kraft.

§ 2
Diese Verordnung tritt am 4. März 2018 in Kraft.
H a n n o v e r, den 2. März 2018

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident

Nr. 25* – Siebte Verordnung über das
Inkrafttreten des Besoldungs- und

Versorgungsgesetzes der EKD.
Vom 2. März 2018.

Aufgrund des Artikels 26a Absatz 7 Satz 3 der Grund-
ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland
verordnet der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland:

§ 1
Das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD
vom 12. November 2014 (ABl. EKD S. 346), geändert
durch Kirchengesetz vom 8. November 2016 (ABl.
EKD S. 325), tritt am 1. April 2018 in der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau in Kraft.

§ 2
Diese Verordnung tritt am 1. April 2018 in Kraft.
H a n n o v e r, den 2. März 2018

Evangelische Kirche in Deutschland
- Kirchenamt -

Dr. A n k e
Präsident
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B. Zusammenschlüsse von Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland

Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland

Nr. 26* – Außerkrafttreten des Pfarrer-
Ausbildungsgesetzes der EKU und

Inkrafttreten des Pfarrausbildungs-
gesetzes der UEK in der Ev. Kirche im

Rheinland.
Vom 1. März 2018.

Das Präsidium der Union Evangelischer Kirchen in
der Evangelischen Kirche in Deutschland stellt gemäß
Artikel 6 Absatz 5 Satz 3 der Grundordnung der Union
Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in
Deutschland (GO.UEK) fest:
1. Für die Evangelische Kirche im Rheinland tritt das

Kirchengesetz über die Ausbildung der Pfarrer in
der Evangelischen Kirche der Union (Pfarrer-Aus-
bildungsgesetz – PfAusbG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Februar 1983 (ABl. EKD
S. 82) mit Ablauf des 30. Juni 2018 außer Kraft.

2. Für die Evangelische Kirche im Rheinland tritt das
Kirchengesetz über die Ausbildung der Pfarrerin-
nen und Pfarrer in der Union Evangelischer Kir-
chen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Pfarrausbildungsgesetz – PfAG) vom 9. Juni 2002
(ABl. EKD S. 303, ber. S. 361) in der Fassung des
Kirchengesetzes zur Änderung des Pfarrausbil-
dungsgesetzes vom 11. November 2017 (ABl.
EKD S. 385) am 1. Juli 2018 in Kraft.

H a n n o v e r, den 1. März 2018
Das Präsidium der

Union Evangelischer Kirche in der EKD
Christian S c h a d

Nr. 27* – Ev. Predigerseminar
Wittenberg – Anwendung des

Bundesrechts für die Dienstwohnung
der Direktorin.

Vom 1. März 2018.

Das Präsidium der Union Evangelischer Kirchen in
der Evangelischen Kirche in Deutschland (Präsidium)
beschließt als Einzelmaßnahme im Sinne des Arti-
kel 9 Absatz 3 Satz 1 GO.UEK:
1. Für die Dienstwohnung der Direktorin des Evan-

gelischen Predigerseminars Wittenberg sind die je-
weils geltenden dienstwohnungsrechtlichen Be-
stimmungen für Bundesbeamtinnen und Bundes-
beamte in entsprechender Weise anzuwenden.
Dieser Beschluss gilt rückwirkend zum 1. Januar
2018.

2. Das Präsidium bittet den Handlungsbereich Evan-
gelische Seelsorge in der Bundeswehr, das Dienst-
wohnungsverhältnis der Direktorin des Evangeli-
schen Predigerseminars Wittenberg im Wege der
Amtshilfe zu administrieren.

H a n n o v e r, den 1. März 2018
Das Präsidium der

Union Evangelischer Kirche in der EKD
Christian S c h a d

Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands

Nr. 28 – Bekanntmachung der
Neufassung der Verfassung der

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands (VELKD).

Vom 7. Dezember 2017.
(ABl. VELKD Bd. VII S. 560)

Aufgrund des Artikels 3 des Kirchengesetzes zur Än-
derung der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) und
über die Zustimmung zur Änderung des Vertrags der

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands (VELKD) vom 7. Dezember 2017 (ABl.
VELKD Bd. VII, S. 555) wird nachstehend der Wort-
laut der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lu-
therischen Kirche Deutschlands in der ab dem 1. Ja-
nuar 2018 geltenden Fassung bekannt gemacht.
Die Neufassung berücksichtigt:
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1. die Fassung der Bekanntmachung der Verfassung
vom 1. November 1978 (ABl. VELKD Bd. V
S. 123),

2. das Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung
der Vereinigten Kirche vom 17. Oktober 1990
(ABl. VELKD Bd. VI S. 134),

3. die verfassungsändernde Verordnung mit Geset-
zeskraft zur Regelung von mit dem Beitritt früherer
Gliedkirchen zusammenhängenden Fragen (Bei-
trittsverordnung – Beitr.VO) vom 31. Juli 1991
(ABl. VELKD Bd. VI S. 154),

4. das Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung
der Vereinigten Kirche vom 17. Oktober 1995
(ABl. VELKD Bd. VI S. 274),

5. das Kirchengesetz zu dem Vertrag zwischen der
Vereinigten Kirche mit der EKD und zur Änderung
der Verfassung der Vereinigten Kirche vom
18. Oktober 2005 (ABl. VELKD Bd. VII S. 306),

6. das Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung
der Vereinigten Kirche vom 16. November 2006
(ABl. VELKD Bd. VII S. 331),

7. das Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands vom 14. Oktober 2008 (ABl.
VELKD Bd. VII S. 391),

8. das Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands vom 9. November 2013 (ABl.
VELKD Bd. VII S. 506),

9. das Kirchengesetz zur Änderung der Verfassung
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands und über die Zustimmung zur Än-
derung des Vertrags der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) mit der Vereinigten Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
(VELKD) vom 7. Dezember 2017 (ABl. VELKD
Bd. VII S. 555).

H a n n o v e r, den 8. Dezember 2017
Der Leiter des Amtes der Vereinigten

Evangelisch-Luterischen Kirche Deutschlands
Dr. Horst G o r s k i

Verfassung der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands

in der Fassung vom 7. Dezember 2017
Geeint in dem gleichen Bekenntnis und gerufen zum
gemeinsamen Bekennen und einheitlichen Handeln
schließen sich die unterzeichneten evangelisch-luthe-
rischen Kirchen zur Vereinigten Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche Deutschlands zusammen. Sie hoffen,
damit allen lutherischen Kirchen und Gemeinden in
Deutschland den Weg zum Zusammenschluss zu öff-
nen. Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands gibt sich die folgende Verfassung.

Abschnitt I Grundbestimmungen der
Vereinigten Kirche

Artikel 1
(1)  Die Grundlage der Vereinigten Evangelisch-Lu-
therischen Kirche ist das Evangelium von Jesus Chris-
tus, wie es in der Heiligen Schrift Alten und Neuen
Testaments gegeben und in den Bekenntnisschriften
der Evangelisch-Lutherischen Kirche, vornehmlich in
der ungeänderten Augsburgischen Konfession von
1530 und im Kleinen Katechismus Martin Luthers be-
zeugt ist.
(2)  Die Vereinigte Kirche ist ein Zusammenschluss
von evangelisch-lutherischen Kirchen (Gliedkirchen),
die sich in ihrer Verkündigung und Sakramentsver-
waltung wie auch in ihrer Ordnung, Leitung und Ver-
waltung sowie im gesamten Handeln der Kirche an das
Bekenntnis gebunden wissen.
(3)  Die Vereinigte Kirche ist eine Körperschaft des
Kirchenrechts. Sie besitzt die Rechtsstellung einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts.
(4)  Deutsche evangelisch-lutherische Kirchen können
als Gliedkirchen aufgenommen werden, wenn sie die
Bestimmungen der Verfassung, insbesondere die Ab-
sätze 1 und 2 dieses Artikels als für sich bindend an-
erkennen.
(5)  Unter den gleichen Voraussetzungen können
evangelisch-lutherische Kirchen, einzelne evange-
lisch-lutherische Gemeinden und Auslandsgemeinden
lutherischen Bekenntnisses in die Vereinigte Kirche
aufgenommen werden, falls sie nicht einem anderen
Kirchenregiment unterstehen. Sie werden entweder
einer Gliedkirche angeschlossen oder der Leitung der
Vereinigten Kirche unmittelbar unterstellt oder ord-
nen sich selbst ein evangelisch-lutherisches Kirchen-
regiment.
(6)  Sofern Veränderungen einer Gliedkirche die Vo-
raussetzungen der Mitgliedschaft in der Vereinigten
Kirche nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels be-
rühren können, insbesondere im Fall eines Zusam-
menschlusses einer Gliedkirche mit einer anderen Kir-
che, stellt die Kirchenleitung mit Zustimmung der Bi-
schofskonferenz die Fortsetzung der Mitgliedschaft in
der Vereinigten Kirche fest.
(7)  Innerhalb der Vereinigten Kirche besteht volle
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft.

Artikel 2
Die Vereinigte Kirche, mit der Evangelischen Kirche
in Deutschland als Gemeinschaft lutherischer, refor-
mierter und unierter Gliedkirchen verbunden, wahrt
und fördert die im Kampf um das Bekenntnis ge-
schenkte, auf der Bekenntnissynode von Barmen 1934
bezeugte Gemeinschaft. Die dort ausgesprochenen
Verwerfungen bleiben in der Auslegung durch das lu-
therische Bekenntnis für ihr kirchliches Handeln maß-
gebend.
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Artikel 3
(1)  Die Vereinigte Kirche mit ihren Gliedkirchen ist
mit allen Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbun-
des zu einer weltweiten Gemeinschaft verbunden. In
dieser besteht eine im gemeinsamen Bekenntnis be-
gründete Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft.
(2)  Die Vereinigte Kirche wahrt und fördert zusam-
men mit ihren Gliedkirchen die Gemeinschaft Evan-
gelischer Kirchen in Europa – Leuenberger Kirchen-
gemeinschaft.
(3)  Die Vereinigte Kirche beteiligt sich an der öku-
menischen Arbeit der gesamten Christenheit.

Abschnitt II Von den Gliedkirchen
Artikel 4

(1)  Soweit in dieser Verfassung nichts anderes be-
stimmt wird, behalten die Gliedkirchen ihre Selbst-
ständigkeit in Kultus und Verfassung, Gesetzgebung
und Verwaltung.
(2)  Durch den Zusammenschluss bekunden sie den
Willen, zu einer größeren Einheitlichkeit ihrer Ord-
nung zu kommen.
(3)  Es bleibt jeder Gliedkirche unbenommen, be-
stimmte kirchliche Überlieferungen zu pflegen, die ihr
im Laufe ihrer Geschichte ein besonderes Gepräge ge-
geben haben, sofern sie vor Schrift und Bekenntnis
bestehen.
(4)  Vor der Bestellung eines Bischofs oder einer Bi-
schöfin und dessen oder deren Stellvertretung sowie
des leitenden juristischen Beamten oder der leitenden
juristischen Beamtin der kirchlichen Verwaltung hat
eine Fühlungnahme mit der Vereinigten Kirche statt-
zufinden.

Artikel 5
(1)  Die Vereinigte Kirche gibt sich Ordnungen für den
Gottesdienst, insbesondere Agende und Gesangbuch,
die die Gemeinsamkeit in der Vereinigten Kirche för-
dern sollen. Die Gliedkirchen sollen diese Ordnungen
für ihren Bereich einführen.
(2)  Die Vereinigte Kirche beschließt eine Ordnung für
das kirchliche Leben. In Gliedkirchen, die diese Ord-
nung nicht einführen, gilt sie als Richtlinie nach Arti-
kel 6 Absatz 2.
(3)  Beabsichtigt eine Gliedkirche, eine der in den Ab-
sätzen 1 und 2 genannten Ordnungen zu ändern, so
zeigt sie dies der Vereinigten Kirche an. Änderungen
sollen im Einvernehmen mit der Vereinigten Kirche
vorgenommen werden.

Artikel 6
(1)  Das Recht der Vereinigten Kirche, das diese mit
Wirkung für ihre Gliedkirchen setzt, geht dem Recht
der Gliedkirchen vor.
(2)  Die Kirchenleitung kann im Einvernehmen mit der
Bischofskonferenz Grundsätze aufstellen, die von den
Gliedkirchen in Gesetzgebung und Verwaltung be-
achtet werden sollen (Richtlinien).

(3)  Beabsichtigt eine Gliedkirche eine kirchengesetz-
liche Regelung für ein Sachgebiet, so teilt sie dies der
Vereinigten Kirche mit. Entwürfe zu Kirchengesetzen
und Verordnungen mit Gesetzeskraft legen die Glied-
kirchen der Vereinigten Kirche spätestens mit der
Vorlage des Entwurfs an ihre rechtsetzende Körper-
schaft vor. Die Vereinigte Kirche kann sich zu den
Entwürfen äußern. Ihre Stellungnahme ist nach Mög-
lichkeit zum Gegen stand der Beratung der rechtsetz-
enden Körperschaften zu machen.
(4)  Die Vereinigte Kirche kann den Gliedkirchen An-
regungen für den Ausbau ihrer Verfassung, Gesetzge-
bung und Verwaltung geben mit dem Ziel einer all-
mählich zu erreichenden Rechtsgleichheit und einer
Gesamtvertretung innerhalb der Evangelischen Kir-
che in Deutschland.

Abschnitt III Von der Vereinigten Kirche
Artikel 7

(1)  Die Vereinigte Kirche hat folgende Aufgaben:
1. Sie hat die Einheit der Vereinigten Kirche zu för-

dern.
2. Sie hat für die Erhaltung und Vertiefung der luthe-

rischen Lehre und Sakramentsverwaltung durch
Pflege lutherischer Theologie und durch Beratung
der Gliedkirchen in Fragen der lutherischen Lehre,
des Gottesdienstes und des Gemeindelebens Sorge
zu tragen und die Heranbildung eines bekenntnis-
gebundenen Pfarrerstandes zu fördern.

3. Sie hat sich darum zu bemühen, dass die lutheri-
sche Kirche zu den Fragen und Aufgaben der Zeit
in Wort und Tat die rechte, von Schrift und Be-
kenntnis geforderte Stellung nimmt.

4. Sie hat die evangelisch-lutherischen Gemeinden,
die sich ihr unmittelbar angeschlossen haben, nach
den Grundsätzen des lutherischen Bekenntnisses
zu leiten, ebenso die angeschlossenen Auslands-
gemeinden.

5. Ihr obliegt die Fürsorge für die lutherische Dias-
pora innerhalb und außerhalb Deutschlands.

6. Sie unterstützt die Arbeit aller lutherischen kirch-
lichen Werke, insbesondere der Diakonie und der
Mission.

7. Sie vertritt in allen gemeinsamen Angelegenheiten
die in ihr zusammengeschlossenen Gliedkirchen
nach außen, insbesondere auch gegenüber der
Ökumene. Sie kann theologische und rechtliche
Erklärungen abgeben.

(2)  Die Vereinigte Kirche nimmt als gliedkirchlicher
Zusammenschluss ihre durch diese Verfassung be-
stimmten Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen in
der Evangelischen Kirche in Deutschland wahr. Die
Zusammenarbeit zwischen der Vereinigten Kirche
und der Evangelischen Kirche in Deutschland wird
durch Vertrag geregelt.
(3)  Das Recht der Vereinigten Kirche nach Artikel
28a Absatz 2 der Grundordnung der Evangelischen
Kirche in Deutschland wird durch den Konvent der
VELKD in der Kirchenkonferenz der Evangelischen

Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 3/18   53



Kirche in Deutschland mit Zustimmung der Kirchen-
leitung ausgeübt.

Artikel 8
Die Organe der Vereinigten Kirche sind:
1. die Bischofskonferenz und der Leitende Bischof
oder die Leitende Bischöfin,
2. die Generalsynode,
3. die Kirchenleitung.

Artikel 9
(1)  Die Bischofskonferenz wirkt nach Maßgabe der
Artikel 18, 24 und 25 bei der Beschlussfassung über
Kirchengesetze, über Ordnungen gemäß Artikel 5,
über Verordnungen mit Gesetzeskraft und über Richt-
linien gemäß Artikel 6 Absatz 2 mit. Beschlüsse der
Kirchenleitung nach Artikel 1 Absätze 4 bis 6 bedür-
fen der Zustimmung der Bischofskonferenz.
(2)  Die Bischofskonferenz kann für sich oder im Zu-
sammenwirken mit der Generalsynode Kundgebun-
gen erlassen. Sie kann innerhalb des geltenden Rechts
den Gliedkirchen Empfehlungen erteilen, die das got-
tesdienstliche Leben und die Tätigkeit des geistlichen
Amtes betreffen.

Artikel 10
(1)  Die Bischofskonferenz besteht aus den Bischöfen
und Bischöfinnen aller Gliedkirchen sowie sechs wei-
teren ordinierten Inhabern oder Inhaberinnen eines
kirchenleitenden Amtes, von denen die Evangelisch-
lutherische Landeskirche Hannovers und die Evange-
lisch-Lutherische Kirche in Bayern je zwei, die Evan-
gelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und die
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland je ein Mit-
glied auf die Dauer von jeweils sechs Jahren entsen-
den. Die unmittelbar angeschlossenen Kirchengebiete
und Gemeinden werden von dem Leitenden Bischof
oder der Leitenden Bischöfin vertreten. Die Gliedkir-
chen bestellen für jedes Mitglied der Bischofskonfe-
renz, das ihrer Gliedkirche angehört, für die Amtszeit
der Generalsynode ein stellvertretendes Mitglied. Die-
ses muss ordiniert sein und ein kirchenleitendes Amt
innehaben.
(2)  Gehört das nach Absatz 1 zu entsendende Mitglied
der Generalsynode an, so scheidet es mit der Entsen-
dung in die Bischofskonferenz aus der Generalsynode
aus. Die Mitgliedschaft in der Bischofskonferenz en-
det, wenn das Mitglied aus dem Amt ausscheidet, aus
dem es in die Bischofskonferenz entsandt worden ist.
Satz 2 gilt entsprechend für das stellvertretende Mit-
glied.

Artikel 11
(1)  Alle Mitglieder der Bischofskonferenz haben je
eine Stimme.
(2)  Die Bischofskonferenz ist beschlussfähig, wenn
die Hälfte der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder an-
wesend ist. Die Bischofskonferenz gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. In ihr kann bestimmt werden, dass der
Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin, dessen

oder deren Stellvertretung und ein weiteres von der
Bischofskonferenz zu bestimmendes Mitglied unter
Vorsitz des Leitenden Bischofs oder der Leitenden
Bischöfin die Geschäfte der Bischofskonferenz füh-
ren, wenn diese nicht versammelt ist.
(3)  Die Bischofskonferenz kann Bischöfe und Bi-
schöfinnen lutherischer Kirchen, die der Vereinigten
Kirche nicht angehören, zu ihren Sitzungen einladen.

Artikel 12
(1)  Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin
ist der oder die erste Geistliche der Vereinigten Kir-
che. Er oder sie hat das Recht, auf allen Kanzeln der
Vereinigten Kirche zu predigen. Er oder sie kann Hir-
tenbriefe erlassen.
(2)  Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin
führt den Vorsitz in der Kirchenleitung und in der Bi-
schofskonferenz. Er oder sie vertritt die Vereinigte
Kirche. Er oder sie hat die von den verfassungsmäßi-
gen Organen der Vereinigten Kirche beschlossenen
Kirchengesetze zu verkünden.

Artikel 13
(1)  Die Generalsynode wählt aus der Mitte der Bi-
schofskonferenz einen Bischof oder eine Bischöfin
zum Leitenden Bischof oder zur Leitenden Bischöfin.
Die Amtszeit beträgt 3 Jahre.
(2)  Zur Vorbereitung der Wahl des Leitenden Bi-
schofs oder der Leitenden Bischöfin wird ein Bi-
schofswahlausschuss gebildet. Er besteht aus zwei
Mitgliedern der Bischofskonferenz und sechs Mitglie-
dern der Generalsynode, unter ihnen ein ordiniertes
Mitglied; alle Mitglieder müssen unterschiedlichen
Gliedkirchen angehören. Die Bischofskonferenz und
die Generalsynode wählen die von ihnen zu entsen-
denden Mitglieder des Ausschusses; die Generalsyn-
ode wählt nach der Bischofskonferenz. Der Ausschuss
ist jeweils nach der Wahl eines Leitenden Bischofs
oder einer Leitenden Bischöfin neu zu bilden. Er wählt
einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und be-
stimmt seine Geschäftsordnung.
(3)  Vor der Tagung, auf der die Wahl des Leitenden
Bischofs oder der Leitenden Bischöfin ansteht, leitet
der Bischofswahlausschuss der Bischofskonferenz ei-
nen Nominierungsvorschlag zu, der zwei Namen von
Mitgliedern der Bischofskonferenz enthalten soll. Die
Bischofskonferenz teilt diesen Vorschlag der Gene-
ralsynode mit; sie kann dabei den Namen eines wei-
teren Mitglieds der Bischofskonferenz hinzufügen.
(4)  Bei der Wahl müssen zwei Drittel der gesetzlichen
Zahl der Mitglieder der Generalsynode anwesend sein.
Die Wahl wird mit Stimmzetteln vorgenommen. Ge-
wählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der gesetzli-
chen Zahl der Mitglieder auf sich vereinigt. Kommt
die Wahl weder im ersten noch in einem zweiten
Wahlgang zustande, so treten Bischofskonferenz und
Generalsynode zu einer Aussprache in gemeinsamer,
nichtöffentlicher Sitzung zusammen. Aufgrund der
Aussprache legt der Bischofswahlausschuss nach ge-
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meinsamer Erörterung mit der Bischofskonferenz der
Generalsynode erneut einen Wahlvorschlag vor.
(5)  Die Wiederwahl des Leitenden Bischofs oder der
Leitenden Bischöfin ist zulässig.

Artikel 14
(1)  Mit der Annahme der Wahl übernimmt der Lei-
tende Bischof oder die Leitende Bischöfin den Vorsitz
in der Kirchenleitung und in der Bischofskonferenz.
Die Einführung in das Amt soll möglichst noch wäh-
rend der Dauer der Tagung der Generalsynode statt-
finden.
(2)  Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin
wird von dem Bischof oder der Bischöfin mit dem
höchsten Dienstalter nach der Ordnung der Agende in
das Amt eingeführt.
(3)  Die Amtszeit des Leitenden Bischofs oder der
Leitenden Bischöfin beginnt mit dem Tage, an dem
der oder die Gewählte die Wahl durch die Generalsy-
node annimmt. Nach Ablauf der Amtszeit führt der
Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin die
Amtsgeschäfte bis zum Amtsantritt eines Nachfolgers
oder einer Nachfolgerin weiter. Tritt der Leitende Bi-
schof oder die Leitende Bischöfin zurück, so wird das
Amt bis zu einer Neuwahl durch den Stellvertreter
oder die Stellvertreterin wahrgenommen. Das Gleiche
gilt für den Todesfall.
(4)  Nach jeder Wahl des Leitenden Bischofs oder der
Leitenden Bischöfin wählt die Bischofskonferenz aus
ihrer Mitte einen Bischof oder eine Bischöfin als des-
sen oder deren Stellvertretung. Die Wiederwahl des
bisherigen Stellvertreters oder der bisherigen Stellver-
treterin ist zulässig. Tritt der Stellvertreter oder die
Stellvertreterin des Leitenden Bischofs oder der Lei-
tenden Bischöfin zurück, so wählt die Bischofskonfe-
renz bei ihrer nächsten Sitzung einen neuen Stellver-
treter oder eine neue Stellvertreterin. Das Gleiche gilt
für den Todesfall.
(5)  Tritt außer dem Leitenden Bischof oder der Lei-
tenden Bischöfin auch dessen oder deren Stellvertre-
tung zurück, so vertritt bis zur Neuwahl der Bischof
oder die Bischöfin mit dem höchsten Dienstalter.

Artikel 15
(1)  Die Generalsynode ist das gesetzgebende Organ
der Vereinigten Kirche. Sie hat die Gesetzgebung nach
Maßgabe der Artikel 24 und 24a. Kundgebungen er-
lässt sie im Benehmen mit der Bischofskonferenz.
(2)  Die Generalsynode wird alle 6 Jahre neu gebildet.
Sie tritt in der Regel einmal im Jahr zu einer ordentli-
chen Tagung zusammen. Außerordentliche Tagungen
müssen stattfinden auf Verlangen der Kirchenleitung,
der Bischofskonferenz oder eines Drittels der gesetz-
lichen Zahl der Mitglieder der Generalsynode. Die
Amtszeit der Generalsynode beginnt mit dem ersten
Zusammentritt und endet mit dem ersten Zusammen-
tritt der nächsten Synode, der frühestens 70 und spä-
testens 73 Monate nach Beginn der Amtszeit stattfin-
den soll.

(3)  Zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben kann die
Generalsynode ständige und nichtständige Ausschüs-
se einsetzen. Ständige Ausschüsse führen ihre Arbeit
auch außerhalb der Tagungen und auch nach Ablauf
der Wahlperiode bis zum Zusammentreten der neuen
Generalsynode fort.

Artikel 16
(1)  Die Mitglieder der Generalsynode müssen evan-
gelisch-lutherischen Bekenntnisses sein. Die ordinier-
ten Mitglieder müssen das Recht zur öffentlichen
Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung
haben und dürfen nicht zugleich der Bischofskonfe-
renz angehören. Die Mitglieder der Generalsynode
sind unbeschadet der Bestimmungen in Absatz 2 Satz
3 sowie in den Absätzen 4 und 5 zugleich Mitglieder
der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.
(2)  Die Generalsynode besteht aus 50 Mitgliedern,
von denen 42 Mitglieder, davon 15 ordinierte, von den
synodalen Organen der Gliedkirchen gewählt werden.

Es wählen die
Evangelisch-lutherische
Landeskirche Hannovers
davon vier ordinierte;

11 Mitglieder,

Evangelisch-Lutherische Kirche
in Bayern
davon drei ordinierte;

10 Mitglieder,

Evangelisch-Lutherische Kirche
in Norddeutschland
davon drei ordinierte;

10 Mitglieder,

Evangelisch-Lutherische
Landeskirche Sachsens
davon zwei ordinierte;

5 Mitglieder,

Evangelische Kirche
in Mitteldeutschland
davon ein ordiniertes;

2 Mitglieder,

Evangelisch-lutherische
Landeskirche in Braunschweig
davon ein ordiniertes;

2 Mitglieder,

Evangelisch-Lutherische Landes-
kirche Schaumburg-Lippe
davon ein ordiniertes.

2 Mitglieder,

Dabei bestimmen die Ev.-luth. Landeskirche Hanno-
vers, die Ev.-Luth. Kirche in Bayern, die Ev.-Luth.
Landeskirche Sachsens und die Ev.-Luth. Kirche in
Norddeutschland je ein Mitglied, das nicht zugleich
Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland ist.
(3)  Die Kirchenleitung unterbreitet im Einvernehmen
mit der Bischofskonferenz dem Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland für die Berufung von Mitglie-
dern und von ersten und zweiten Stellvertretern oder
Stellvertreterinnen in die Synode der Evangelischen
Kirche in Deutschland Vorschläge. Die Vorgeschla-
genen sollen Mitglied einer Gliedkirche der Vereinig-
ten Kirche sein. Aus den vom Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland Berufenen beruft der Leitende
Bischof oder die Leitende Bischöfin acht Mitglieder,

Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland Nr. 3/18   55



davon höchstens drei ordinierte, und je acht erste und
zweite Stellvertreter oder Stellvertreterinnen, davon
höchstens je drei ordinierte, in die Generalsynode.
(4)  Evangelisch lutherische Kirchen, die nach Artikel
1 Absatz 4 in die Vereinigte Kirche aufgenommen
werden oder ihre Mitgliedschaft nach Artikel 1 Absatz
6 in der Vereinigten Kirche fortsetzen, entsenden bis
zu einer Neubildung der Generalsynode zusätzlich die
Mitglieder, die sie in die Synode der Evangelischen
Kirche in Deutschland entsenden.
(5)  Evangelisch lutherische Kirchen, die nach Artikel
1 Absatz 5 in die Vereinigte Kirche aufgenommen
werden, wählen bis zu einer Neubildung der General-
synode zusätzlich so viele Synodale, wie ihrer See-
lenzahl anteilmäßig zukommen. Das Nähere bestimmt
die Kirchenleitung im Benehmen mit der Bischofs-
konferenz. In diesem Falle muss mit Wirkung von der
nächsten Amtszeit an eine neue Verteilung der Mit-
glieder auf die einzelnen Gliedkirchen durch Kirchen-
gesetz festgesetzt werden.
(6)  Die Mitglieder gehören der Generalsynode für de-
ren Amtszeit an. Für die gewählten Mitglieder der Ge-
neralsynode wählen die synodalen Organe der Glied-
kirchen für die Amtszeit der Generalsynode jeweils
zwei Stellvertreter oder Stellvertreterinnen, getrennt
für die nach Absatz 2 zu wählenden Gruppen, und le-
gen zugleich die Reihenfolge der Stellvertretung fest.
Die gewählten Stellvertreter oder Stellvertreterinnen
treten bei vorübergehender Verhinderung eines ge-
wählten Mitgliedes oder bei Ausscheiden bis zur
Nachwahl ein. Die berufenen Stellvertreter oder Stell-
vertreterinnen treten bei vorübergehender Verhinde-
rung des Mitgliedes, dem sie zugeordnet sind, oder bei
dessen Ausscheiden bis zu der erfolgten Bestellung
des neuen Mitgliedes in die Generalsynode ein.
(7)  Scheidet ein von einer Gliedkirche gewähltes Mit-
glied der Generalsynode während der Amtszeit durch
Tod, Amtsniederlegung, Fortzug aus der Gliedkirche,
wegen des Verlustes der Wählbarkeit für ein kirchli-
ches Amt oder aus anderen Gründen aus der General-
synode aus, so wählt das zuständige synodale Organ
seiner Gliedkirche für die restliche Dauer der Wahl-
periode ein neues Mitglied der Generalsynode. Beim
Ausscheiden eines berufenen Mitgliedes beruft der
Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin ein neu-
es Mitglied. Im Falle des Ausscheidens eines Stell-
vertreters oder einer Stellvertreterin ist entsprechend
zu verfahren. Die Bestimmungen des Absatzes 3 sind
sinngemäß anzuwenden.
(8)  Spätestens drei Monate vor dem Beginn der Amts-
zeit der neuen Generalsynode sollen die Gliedkirchen
die von ihren synodalen Organen zu wählenden Mit-
glieder für die neue Generalsynode benennen; sodann
sind die weiteren acht Mitglieder zu berufen. Die neue
Generalsynode wird durch die Kirchenleitung zu ihrer
ersten Tagung einberufen und von dem oder der Vor-
sitzenden der Kirchenleitung eröffnet. Unter dessen
oder deren Leitung wählt sie den Präsidenten oder die
Präsidentin. Die weiteren ordentlichen oder außeror-
dentlichen Tagungen werden von dem Präsidenten

oder der Präsidentin der Generalsynode nach Füh-
lungnahme mit der Kirchenleitung einberufen. Am
Sonntag vor Beginn einer Tagung der Generalsynode
soll im Gottesdienst der Kirchengemeinden aller
Gliedkirchen eine Fürbitte in das Kirchengebet auf-
genommen werden.
(9)  Die Mitglieder werden nach der Ordnung der
Agende verpflichtet.

Artikel 17
(1)  Die Generalsynode wählt ein Präsidium, beste-
hend aus dem Präsidenten oder der Präsidentin, der
oder die nicht aus der Gruppe der ordinierten Mitglie-
der gewählt werden soll, einem ersten Vizepräsidenten
oder einer ersten Vizepräsidentin, einem zweiten Vi-
zepräsidenten oder einer zweiten Vizepräsidentin und
zwei beisitzenden Mitgliedern.
(2)  Die Generalsynode ist beschlussfähig, wenn mehr
als die Hälfte der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder
anwesend ist. Die Generalsynode gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.
(3)  Die Generalsynode kann beschließen, dass Mit-
glieder von Synoden lutherischer Kirchen, die der
Vereinigten Kirche nicht angehören, für die Dauer ei-
ner Amtszeit an den Tagungen der Generalsynode als
ständige Gäste mit beratender Stimme teilnehmen.
(4)  Die Mitglieder der Bischofskonferenz nehmen an
den Tagungen der Generalsynode teil und haben das
Recht, nach jedem Redebeitrag das Wort zu ergreifen.
(5)  Mitglieder der Kirchenleitung, die stellvertretende
Mitglieder der Generalsynode sind, nehmen an den
Tagungen der Generalsynode mit beratender Stimme
teil.

Artikel 18
(1)  Die Kirchenleitung leitet die Vereinigte Kirche.
Sie ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht anderen
Organen beigelegt sind. Sie erstattet der Generalsyn-
ode bei jeder Tagung einen Tätigkeitsbericht, der zu
besprechen ist.
(2)  Die Kirchenleitung kann Verordnungen mit Ge-
setzeskraft erlassen, die der nächsten Generalsynode
vorzulegen sind. Diese kann sie abändern oder aufhe-
ben. Eine verfassungsändernde Verordnung mit Ge-
setzeskraft darf nur zur Sicherung der Erfüllung der
Aufgaben der Kirche nach dieser Verfassung und bei
zwingender Notwendigkeit erlassen werden. Artikel
24 Absätze 4, 5 und 8 finden insoweit keine Anwen-
dung. Eine solche Verordnung bedarf der Zustimmung
der Bischofskonferenz. Ihre Geltung kann auf den Be-
reich mehrerer Gliedkirchen begrenzt werden. Artikel
24 Absatz 7 findet entsprechende Anwendung.

Artikel 19
(1)  Die Kirchenleitung besteht aus dem Leitenden Bi-
schof als Vorsitzendem oder der Leitenden Bischöfin
als Vorsitzender, seiner oder ihrer Stellvertretung, ei-
nem weiteren Mitglied der Bischofskonferenz, dem
Präsidenten oder der Präsidentin der Generalsynode
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und neun von der Generalsynode aus dem Kreise ihrer
Mitglieder und deren Stellvertretern oder Stellvertre-
terinnen zu wählenden Mitgliedern, von denen nicht
mehr als drei ordinierte Mitglieder oder Stellvertreter
oder Stellvertreterinnen für ordinierte Mitglieder sein
dürfen.
(2)  Für das weitere Mitglied der Bischofskonferenz
wählt diese einen ersten Stellvertreter oder eine erste
Stellvertreterin und einen zweiten Stellvertreter oder
eine zweite Stellvertreterin. Der Präsident oder die
Präsidentin der Generalsynode wird durch den ersten
Vizepräsidenten oder die erste Vizepräsidentin bzw.
den zweiten Vizepräsidenten oder die zweite Vizeprä-
sidentin vertreten. Für die Mitglieder der Generalsyn-
ode wählt diese sechs stellvertretende Mitglieder, von
denen nicht mehr als zwei ordinierte Mitglieder sein
dürfen; sie treten in der Reihenfolge der bei ihrer Wahl
erhaltenen Stimmenzahl, bei gleicher Stimmenzahl
nach dem Alphabet ein, und zwar getrennt nach der
Gruppe, für die sie gewählt sind.
(3)  Die stellvertretenden Mitglieder treten zu den Sit-
zungen der Kirchenleitung nur hinzu, wenn ein Ver-
tretungsfall vorliegt. Sie erhalten jedoch die Sitzungs-
unterlagen und -niederschriften.
(4)  Bei der Zusammensetzung der Kirchenleitung soll
darauf Bedacht genommen werden, dass ihr aus jeder
Gliedkirche ein Mitglied oder ein stellvertretendes
Mitglied angehört.
(5)  Die Amtszeit der gewählten Mitglieder und des
Präsidenten oder der Präsidentin der Generalsynode
beträgt 6 Jahre. Sie bleiben bis zur Wahl ihrer Nach-
folger im Amte. Scheidet ein gewähltes Mitglied wäh-
rend der Amtszeit aus, so tritt das an nächster Stelle
stehende stellvertretende Mitglied an dessen Stelle.

Artikel 20
(1)  Die Kirchenleitung tritt nach Bedarf, mindestens
aber vierteljährlich auf Einladung des Leitenden Bi-
schofs oder der Leitenden Bischöfin zu Sitzungen zu-
sammen. Sie muss einberufen werden, wenn drei Mit-
glieder es beantragen. Die Kirchenleitung ist be-
schlussfähig, wenn die Hälfte der gesetzlichen Zahl
der Mitglieder anwesend ist. Die Kirchenleitung gibt
sich eine Geschäftsordnung. In ihr kann bestimmt
werden, dass der Leitende Bischof oder die Leitende
Bischöfin und zwei weitere von der Kirchenleitung zu
bestimmende Mitglieder unter Vorsitz des Leitenden
Bischofs oder der Leitenden Bischöfin die Geschäfte
der Kirchenleitung führen, wenn diese nicht versam-
melt ist.
(2)  Die Kirchenleitung kann bestimmte Aufgaben und
Verwaltungsangelegenheiten allgemein oder im ein-
zelnen Falle dem Kirchenamt der Evangelischen Kir-
che in Deutschland übertragen, wobei ihr das Recht
vorbehalten bleibt, jeden Einzelfall wieder an sich zu
ziehen.
(3)  Beschlüsse werden, soweit kirchengesetzlich
nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der
Stimmen der bei der Abstimmung anwesenden Mit-

glieder gefasst. Wahlen werden, soweit kirchenge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, durch Stimmzet-
tel oder Handzeichen vorgenommen; gewählt ist, wer
die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit ist
die Wahl zu wiederholen; bei wiederholter Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.
(4)  In eiligen Fällen kann der oder die Vorsitzende
Entscheidungen treffen, die jedoch der Bestätigung
der Kirchenleitung bedürfen. (5)  Der Leiter oder die
Leiterin des Amtsbereichs der VELKD und dessen
oder deren ständige Vertretung nehmen an den Sit-
zungen mit beratender Stimme teil. Sofern beide nicht
rechtskundig sind, nimmt ein juristischer Referent
oder eine juristische Referentin des Amtsbereichs der
VELKD an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.

Artikel 21
(1)  Die Organe der Vereinigten Kirche bedienen sich
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere in An-
gelegenheiten der kirchlichen Verwaltung, des Kir-
chenamts der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Hierzu schließt die Vereinigte Kirche einen Vertrag
mit der Evangelischen Kirche in Deutschland, der der
Zustimmung der Generalsynode bedarf.
(2)  In Angelegenheiten der Vereinigten Kirche ist das
Kirchenamt an ihr Recht sowie an die Beschlüsse und
Aufträge ihrer Organe gebunden.
(3)  Innerhalb des Kirchenamts wird ein Amtsbereich
der VELKD gebildet, in dem die nach dem Selbstver-
ständnis der Vereinigten Kirche erforderlichen Auf-
gaben wahrgenommen werden. Der Leiter oder die
Leiterin des Amtsbereichs der Vereinigten Kirche ist
zugleich theologischer Vizepräsident oder theologi-
sche Vizepräsidentin des Kirchenamts. Er oder sie
führt die Amtsbezeichnung „Leiter des Amtsbereichs
der VELKD“ oder „Leiterin des Amtsbereichs der
VELKD“. Seine oder ihre Berufung und die Ausübung
der Dienstaufsicht über ihn oder sie bedürfen des Ein-
vernehmens mit der Kirchenleitung. Vor der Berufung
ist die Bischofskonferenz anzuhören. In Angelegen-
heiten der Vereinigten Kirche unterliegt der Amtsbe-
reichsleiter oder die Amtsbereichsleiterin der Fach-
aufsicht der Kirchenleitung. Die Aufgabenerfüllung
der im Amtsbereich der VELKD tätigen Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, insbesondere die Ausübung der
Fachaufsicht, ist so zu regeln, dass die Bindung nach
Absatz 2 gewährleistet ist.

Artikel 21a
(1)  Die Vereinigte Kirche ist Anstellungsträgerin der
Pfarrer oder Pfarrerinnen, Kirchenbeamten oder Kir-
chenbeamtinnen sowie der sonstigen Mitarbeiter oder
Mitarbeiterinnen, die nicht im Kirchenamt der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland tätig sind. Diese wer-
den von der Vereinigten Kirche berufen oder ange-
stellt. Die Berufungen oder Anstellungen dürfen nur
im Rahmen des von der Generalsynode zu beschlie-
ßenden Stellenplanes erfolgen.
(2)  Die Kirchenleitung führt die Dienst- und die Fach-
aufsicht.
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Artikel 22
Ein kirchliches Verfassungs- und Verwaltungsgericht
entscheidet über alle Rechtsfragen, die sich aus der
Verfassung der Vereinigten Kirche ergeben. Die Zu-
sammensetzung und das Verfahren regelt ein Kirchen-
gesetz.

Artikel 23
Für Angelegenheiten der Lehre wird ein Spruchkolle-
gium gebildet, das auch von Gliedkirchen in Anspruch
genommen werden kann. Die Zusammensetzung und
das Verfahren regelt ein Kirchengesetz.

Artikel 24
(1)  Kirchengesetze kommen durch übereinstimmende
Beschlüsse der Generalsynode und der Bischofskon-
ferenz zustande.
(2)  Entwürfe zu Kirchengesetzen können von der Kir-
chenleitung, aus der Mitte der Bischofskonferenz oder
aus der Mitte der Generalsynode vorgelegt werden.
Sie müssen den vollständigen Text des Gesetzes mit
Begründung enthalten und in den beiden letzten Fällen
jeweils von mindestens zwölf Mitgliedern der Gene-
ralsynode oder von mindestens fünf Mitgliedern der
Bischofskonferenz unterschrieben sein. Die Gesetz-
entwürfe gehen mit einer Stellungnahme der Kirchen-
leitung zunächst an die Bischofskonferenz und dann
mit den etwa beschlossenen Änderungen an die Ge-
neralsynode. Beschlussfassungen über Gesetzesvor-
lagen bedürfen einer zweimaligen Beratung. Die zwei-
te Beratung kann frühestens am Tage nach Abschluss
der ersten Beratung stattfinden.
(3)  Zu Entwürfen von Kirchengesetzen mit Wirkung
für die Gliedkirchen ist vor Zuleitung an die General-
synode den Gliedkirchen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.
(4)  Kommen übereinstimmende Beschlüsse von Bi-
schofskonferenz und Generalsynode nicht zustande,
so erlangt der Entwurf auch ohne Zustimmung der Bi-
schofskonferenz Gesetzeskraft, wenn die Generalsy-
node in einer mindestens sechs Monate später statt-
findenden Sitzung ihren Beschluss mit verfassungs-
ändernder Mehrheit aufrechterhält.
(5)  Änderungen der Verfassung bedürfen außer dem
zustimmenden Beschluss der Bischofskonferenz in
der Schlussabstimmung der zweiten Lesung der Zu-
stimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der
Mitglieder der Generalsynode. Zwischen beiden Be-
schlüssen muss eine Frist von mindestens 24 Stunden
liegen.
(6)  Das Bekenntnis ist nicht Gegenstand der Gesetz-
gebung.
(7)  Verordnungen der Kirchenleitung mit Gesetzes-
kraft können durch einfachen Mehrheitsbeschluss der
Generalsynode außer Kraft gesetzt werden.
(8)  Eines Kirchengesetzes bedarf es
a) zur Änderung oder Aufhebung eines Kirchenge-

setzes der Vereinigten Kirche,

b) zur Regelung aller Angelegenheiten, die bisher in
einer Gliedkirche durch Gesetze geregelt waren,

c) zur Einführung oder Abschaffung regelmäßig
wiederkehrender Feiertage.

(9)  Die von der Bischofskonferenz und der General-
synode beschlossenen und vom Leitenden Bischof
oder der Leitenden Bischöfin vollzogenen Kirchenge-
setze werden im Amtsblatt veröffentlicht. Sie treten,
wenn nichts anderes bestimmt ist, am 14. Tage nach
dem Tage der Veröffentlichung in Kraft.

Artikel 24a
Die Bestimmungen des Artikels 24 gelten sinngemäß
für die Zustimmung und das Außerkraftsetzen von
Gesetzen nach Artikel 10a der Grundordnung der
Evangelischen Kirche in Deutschland.

Artikel 25
(1)  Ordnungen gemäß Artikel 5 kommen nach Bera-
tung in den Gliedkirchen durch übereinstimmende Be-
schlüsse der Generalsynode und der Bischofskonfe-
renz zustande.
(2)  Im Übrigen gelten die Vorschriften des Artikels
24 Absatz 2 bis 4, 6 und 9 entsprechend.

Artikel 26
(1)  Der Haushaltsplan der Vereinigten Kirche und ih-
rer Einrichtungen wird von der Generalsynode für je-
des Haushaltsjahr durch Kirchengesetz beschlossen.
(2)  Den Umlageschlüssel setzt die Generalsynode
durch Beschlussfassung fest, aushilfsweise beim Ein-
tritt erheblicher Änderungen bis zum nächsten Zu-
sammentreten der Generalsynode die Kirchenleitung.
(3)  Die Rechnungslegung obliegt dem Amtsbereich
der VELKD. Die Prüfung der Rechnungen erfolgt
durch den Finanzausschuss der Generalsynode. Die
Entlastung wird durch die Generalsynode erteilt. Für
den Fall, dass die Generalsynode nicht jährlich zu-
sammentreten kann, erfolgt die Entlastung durch den
Finanzausschuss.
(4)  Das Nähere über das Haushalts-, Umlagen- und
Kassenwesen wird von der Kirchenleitung durch Ver-
ordnung geregelt.

Abschnitt IV Inkrafttreten und
Übergangsbestimmungen

Artikel 271

Diese Verfassung tritt am 31. Dezember 1948 in Kraft,
sofern mindestens drei Gliedkirchen die Ratifikati-
onsurkunden bei dem Vorsitzenden des Rates der
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hin-
terlegt haben.

1 Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom
8. Juli 1948.
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den
Änderungsgesetzen, wie sie in der der Neubekanntmachung vorangestellten
Bekanntmachung vom 1. November 1978 (ABl. VELKD Bd. V S. 123) verzeichnet sind.
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C. Aus den Gliedkirchen

Evangelische Landeskirche in Baden

Nr. 29 – Kirchliches Gesetz zur
Änderung des Pfarrvertretungsge-

setzes und des Lehrvikariatsgesetzes.
Vom 25. Oktober 2017.

(GVBl. S. 230)
Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz
beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Pfarrvertretungsgesetzes

Das Kirchliche Gesetz über die Vertretung von Pfar-
rerinnen und Pfarrern in der Evangelischen Landes-
kirche in Baden (Pfarrvertretungsgesetz) vom 14. Ap-
ril 2000 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert am 27. Okto-
ber 2011 (GVBl. 2012 S. 2), wird wie folgt geändert:
1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Für die Beratung von Angelegenheiten, die
Lehrvikarinnen und Lehrvikare betreffen, nimmt
für jede Ausbildungsgruppe der Lehrvikarinnen
und Lehrvikare jeweils eine von der Ausbildungs-
gruppe entsandte Person beratend teil, soweit der
Mitwirkung keine ausbildungsbedingten Termine
entgegen stehen.“

2. § 6 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Das Wahlverfahren wird in einer Rechtsver-
ordnung des Evangelischen Oberkirchenrates ge-
regelt.“

3. § 8 wird wie folgt gefasst:
„§ 8 Wählbarkeit

(1) Wählbar ist, wer gemäß § 7 wahlberechtigt ist
und am Wahltag seit mindestens sechs Monaten in
einem Dienstverhältnis zur Landeskirche steht. Ei-
ne Wiederwahl ist zulässig.

(2) Nicht wählbar sind:
1. Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand, denen
kein Dienstauftrag nach § 23 Abs. 1 AGPfDG.
EKD erteilt wurde,
2. Mitglieder des Kollegiums des Evangelischen
Oberkirchenrates und deren stellvertretende Per-
sonen,
3. Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter im
Evangelischen Oberkirchenrat,
4. Mitglieder des Landeskirchenrates,
5. Dekaninnen und Dekane, Schuldekaninnen und
Schuldekane sowie deren Stellvertretungen,
6. Lehrvikarinnen und Lehrvikare.“

Artikel 2
Kirchliches Gesetz zur Änderung des

Lehrvikariatsgesetzes
In dem Kirchlichen Gesetz über die praktisch-theolo-
gische Ausbildung der Lehrvikarinnen und Lehrvikare
zwischen der I. und II. Theologischen Prüfung (Lehr-
vikariatsgesetz) vom 19. Oktober 2005 (GVBl.
S. 175), zuletzt geändert am 21. Oktober 2015 (GVBl.
S. 167), wird § 10 aufgehoben.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses kirchliche Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in
Kraft.
Dieses kirchliche Gesetz wird hiermit verkündet.
K a r l s r u h e, den 25. Oktober 2017

Der Landesbischof
Prof. Dr. Jochen C o r n e l i u s - B u n d s c h u h

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

Nr. 30 – Kirchengesetz zur Änderung
der Verfassung der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern.

Vom 30. November 2017.
(KABl. 2018 S. 1)

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird, nachdem fest-

gestellt ist, dass die Erfordernisse verfassungsändern-
der Gesetzgebung erfüllt sind:

Artikel 1
Die Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Bayern (Kirchenverfassung-KVerf) in der Neufas-
sung vom 6. Dezember 1999 (KABl 2000 S. 10), zu-
letzt geändert durch Kirchengesetz vom 1. April 2017
(KABl S. 217), wird wie folgt geändert:
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1. In Art. 2 Satz 1 werden nach den Worten „ihre De-
kanatsbezirke“ ein Komma und die Worte „ihre
Zweckverbände“ eingefügt.

2. Art. 44 Abs. 1 Buchst. d) wird wie folgt gefasst:
„drei Jugendsynodale“.

3. Art. 65 wird wie folgt gefasst:
„Mit der Stellvertretung des Oberkirchenrats bzw.
der Oberkirchenrätin im Kirchenkreis beauftragt
der Landeskirchenrat auf Vorschlag des oder der
zu Vertretenden und nach Anhörung der Dekane
und Dekaninnen des Kirchenkreises für jeweils
sechs Jahre einen Dekan bzw. eine Dekanin für die
Stellvertretung im Kirchenkreis.“

Artikel 2
(1)  Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2018 in
Kraft.
(2)  Die Beauftragungen mit der Stellvertretung des
Oberkirchenrats bzw. der Oberkirchenrätin im Kir-
chenkreis, die gemäß Art. 65 in der bis zum 31. De-
zember 2017 geltenden Fassung erfolgt sind, bleiben
bis zum Ablauf der Amtszeit unberührt.
München,  3 0 .  N o v e m b e r  2 0 1 7

Der Landesbischof
Dr. Heinrich B e d f o r d - S t r o h m

Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig

Nr. 31 – Kirchengesetz über die
kirchliche Bestätigung von Religions-
lehrkräften (Vokationsgesetz). In der
Neufassung vom 24. November 2017.

(ABl. 2018 S. 4)
Aufgrund des § 2 Absatz 2 des Kirchengesetzes zur
Änderung des Kirchengesetzes der Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die
kirchliche Bestätigung von 24. November 2017 ABl.
2018 S. 3) wird folgende Neufassung bekannt ge-
macht:

§ 1 Kirchliche Bestätigung
(1)  Lehrkräfte, die nicht in einem kirchlichen Dienst-
oder Arbeitsverhältnis stehen, benötigen für die Ertei-
lung von evangelischem Religionsunterricht eine
kirchliche Bestätigung.
(2)  Mit der kirchlichen Bestätigung verpflichten sich
die Kirchen der Konföderation, die Lehrkräfte durch
begleitende Fortbildungsangebote, durch das Angebot
von persönlicher Begleitung und Beratung und durch
Bereitstellung von didaktischen und methodischen
Hilfen zu unterstützen.
(3)  Die Bestimmungen über die Beauftragung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem kirchli-
chen Dienst- oder Arbeitsverhältnis zur Erteilung von
Religionsunterricht bleiben unberührt.

§ 2 Formen der kirchlichen Bestätigung
Die kirchliche Bestätigung verleiht die Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen auf Antrag
unbefristet als Vokation (§ 3), als befristete Unter-
richtsbestätigung (§ 4) oder als widerrufliche Unter-
richtsbestätigung (§ 5) für die Schulform, für die ein
dafür qualifizierender Abschluss erworben wurde.

§ 3 Vokation
(1)  Eine Vokation wird erteilt, wenn folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sind:
1. Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland,
2. eine abgeschlossene staatliche Ausbildung zum

Lehramt mit Lehrbefähigung für das Fach evange-
lische Religion oder eine staatlich anerkannte Zer-
tifikation oder ein abgeschlossener, von den betei-
ligten Kirchen anerkannter Weiterbildungslehr-
gang,

3. die Bereitschaft, den Religionsunterricht in Über-
einstimmung mit den Grundsätzen der Kirchen der
Konföderation zu erteilen,

4. in der Regel die Teilnahme an einer Vokationsta-
gung, die von den Kirchen der Konföderation
durchgeführt wird.

(2)  Die Konföderation evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen erkennt eine von anderen Gliedkirchen der
Evangelischen Kirche in Deutschland erteilte Vokati-
on in der Regel an.
(3)  Lehrkräften, die
1. der Selbstständigen Evangelisch-Lutherische Kir-

che – Sprengel Nord,
2. der Evangelisch-methodistischen Kirche – Distrikt

Hamburg,
3. dem Bund evangelisch-reformierter Kirchen

Deutschlands,
4. der Evangelisch-altreformierten Kirche in Nieder-

sachsen oder
5. der Herrnhuter Brüdergemeine Neugnadenfeld an-

gehören, wird eine Vokation erteilt, wenn die Vo-
raussetzungen nach Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 vorliegen.

(4)  Lehrkräfte, denen die Vokation erteilt worden ist,
können in einem Gottesdienst gesegnet werden.
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§ 4 Befristete Unterrichtsbestätigung
(1)  Für die Dauer der praktischen Ausbildungsphase
ist eine befristete Unterrichtsbestätigung erforderlich
für
1. Lehrkräfte, bei denen die Voraussetzungen nach
§ 3 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 vorliegen,
2. Lehrkräfte, die Mitglied in einer Kirche nach § 3
Abs. 3 sind und bei denen die Voraussetzung nach § 3
Abs. 1 Nr. 3 vorliegt.
(2)  Lehrkräften, die einer christlichen Kirche ange-
hören, aber die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 Nr.
1 und 4 sowie Abs. 3 nicht erfüllen, kann die Konfö-
deration evangelischer Kirchen in Niedersachsen für
die praktische Ausbildungsphase im Vorbereitungs-
dienst eine befristete Unterrichtsbestätigung auf An-
trag erteilen.
(3)  Lehrkräften kann bei Aufnahme Ihrer Tätigkeit im
Dienst des Landes Niedersachsen eine befristete Un-
terrichtsbestätigung in der Regel für bis zu drei Jahre
erteilt werden, wenn
1. die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 Nrn. 1, 2 u. 3
vorliegen oder
2. die Lehrkräfte Mitglied einer Kirche nach § 3
Abs. 3 sind und die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1
Nrn. 2 und 3 vorliegen.
(4)  Lehrkräften mit abgeschlossener staatlicher oder
staatlich anerkannter Ausbildung zum Lehramt, die
evangelischen Religionsunterricht fachfremd erteilen
sollen, kann auf Antrag in der Regel für bis zu drei
Jahre eine befristete Unterrichtsbestätigung erteilt
werden, wenn
1. die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 Nrn. 1 und 3
vorliegen oder wenn sie Mitglied einer Kirche nach
§ 3 Abs. 3 sind und die Voraussetzung nach § 3 Abs.
1 Nr. 3 vorliegt,
2. die Lehrkräfte bereit sind, an religionspädagogi-
schen Fortbildungen teilzunehmen.
Die befristete Unterrichtsbestätigung gilt in be-
schränktem Umfang an der Schule, an der fachfremd
unterrichtet werden soll. Sie gilt nicht für den evan-
gelischen Religionsunterricht in der gymnasialen
Oberstufe.

§ 5 Widerrufliche Unterrichtsbestätigung
Lehrkräften, die Mitglieder einer der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen angehö-
renden evangelischen Kirche sind oder einer anderen
evangelischen Freikirche angehören, kann eine jeder-
zeit widerrufliche Unterrichtsbestätigung erteilt wer-
den, wenn sie
1. die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 3 und
4 erfüllen und
2. sich verpflichten, sich jeglicher Sonderlehren zu
enthalten.
Besondere Vereinbarungen der Kirchen der Konföde-
ration mit einzelnen Freikirchen über die Erteilung
von Religionsunterricht bleiben unberührt.

§ 6 Erlöschen, Widerruf der kirchlichen
Bestätigung

(1)  Die kirchliche Bestätigung erlischt, wenn
1. die Lehrkraft gegenüber der Schulleitung oder der

Konföderation evangelischer Kirchen in Nieder-
sachsen erklärt, nicht mehr bereit zu sein, evange-
lischen Religionsunterricht zu erteilen, oder

2. die Kirchenmitgliedschaft der Lehrkraft durch
Austritt oder Ausschluss endet.
Im Fall einer Erklärung gegenüber der Schullei-
tung nach Nummer 1 leitet diese die Erklärung an
die Konföderation evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen weiter. Die Konföderation evangeli-
scher Kirchen in Niedersachsen stellt das Erlö-
schen gegenüber der Lehrkraft in einem schriftli-
chen, mit ründen versehenen Bescheid fest. In die-
sem ist auch der Zeitpunkt des Erlöschens zu be-
stimmen.

(2)  Die kirchliche Bestätigung kann widerrufen wer-
den, wenn festgestellt wird, dass der Unterricht nicht
in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Kirchen
der Konföderation evangelischer Kirchen in Nieder-
sachsen erteilt wird.
(3)  Das Erlöschen oder der Widerruf der kirchlichen
Bestätigung werden der zuständigen Schulbehörde an-
gezeigt. Die betroffene Lehrkraft darf ab dem Zeit-
punkt des Erlöschens oder der Bekanntgabe des Wi-
derrufs keinen Religionsunterricht mehr erteilen.

§ 7 Verwaltungsbestimmungen
Die Geschäftsstelle der Konföderation evangelischer
Kirchen in Niedersachsen wird ermächtigt, die zu die-
sem Kirchengesetz erforderlichen Verwaltungsbe-
stimmungen zu erlassen.

§ 8 Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen
(1)  Dieses Kirchengesetz tritt am 1.11.2006 in Kraft.
(2)  Für Lehrkräfte, die die Voraussetzungen nach § 3
Nrn. 1 und 3 erfüllen, gilt die Vokation als erteilt, wenn
sie
1. die Lehrbefähigung für das Fach evangelische Re-

ligion in Niedersachsen vor dem 1.11.2006 erwor-
ben haben, oder

2. mit abgeschlossener staatlicher oder staatlich an-
erkannter Ausbildung zum Lehramt die Lehrbefä-
higung in Niedersachsen vor dem 1.11.2006 er-
worben und evangelischen Religionsunterricht in
Niedersachsen fachfremd bis zum 31.10.2006 län-
ger als ein Jahr erteilt haben.

(3)  Vor dem 1.11.2006 erteilte unbefristete Unter-
richtsbestätigungen sind von diesem Zeitpunkt an wi-
derruflichen Unterrichtsbestätigungen gleichgestellt.
G o s l a r , den 24. November 2017

Evangelisch-lutherische Landeskirche
in Braunschweig
Kirchenregierung

Dr. M e y n s
Landesbischof
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Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

Nr. 32 – Kirchengesetz zur Änderung
des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes

Diakonie Hessen.
Vom 30. November 2017.

(KABl. S. 174)
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Änderung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes

Diakonie Hessen
Das Arbeitsrechtsregelungsgesetz Diakonie Hessen
vom 28. November 2015 (KABl. S. 226) wird wie
folgt geändert:
1. In § 1 Satz 2 werden die Wörter „erlässt sie“ durch

die Wörter „beschließt der Aufsichtsrat der Dia-
konie Hessen“ ersetzt.

2. § 1 Satz 3 wird gestrichen.
3. In § 2 werden vor dem Punkt die Wörter „sowie

die Satzung der Diakonie Hessen kirchengemäße
Tarifvertragsbeziehungen zulässt“ eingefügt.

4. Nach § 2 werden folgende §§ 2a, 2b und 3 einge-
fügt:
„§ 2a Wechsel in kirchengemäße Tarifvertragsbe-

ziehungen
(1) Der Wechsel eines Dienstgebers in kirchenge-
mäße Tarifvertragsbeziehungen ist zulässig, wenn
1. der Dienstgeber Vollmitglied in einem vom

Aufsichtsrat der Diakonie Hessen anerkannten
Dienstgeberverband im Sinne des § 13 Absatz
3 ARGG-EKD ist und

2. dieser Dienstgeberverband einen kirchengemä-
ßen Tarifvertrag gemäß § 2 abgeschlossen hat,
der für den Dienstgeber gilt.

(2) Der Dienstgeber ist verpflichtet, dem Auf-
sichtsrat der Diakonie Hessen die Vollmitglied-
schaft im Dienstgeberverband und den für ihn gel-
tenden kirchengemäßen Tarifvertrag sowie seine
Änderungen anzuzeigen. Der Aufsichtsrat stellt
den Wechsel des Dienstgebers in den kirchenge-
mäßen Tarifvertrag zu dem Zeitpunkt fest, an dem
erstmalig beide Voraussetzungen nach Absatz 1

vorlagen. Die Feststellung wird in geeigneter Form
veröffentlicht.
§ 2b Rückkehr in das Verfahren der Arbeitsrechts-
regelung durch die Arbeitsrechtliche Kommission
(1) Der Dienstgeber kehrt aus kirchengemäßen Ta-
rifvertragsbeziehungen in das Verfahren der Ar-
beitsrechtsregelung durch die Arbeitsrechtliche
Kommission zurück, wenn es für ihn keinen vom
Aufsichtsrat der Diakonie Hessen anerkannten
Dienstgeberverband im Sinne des § 13 Absatz 3
ARGG-EKD mehr gibt.
(2) Der Aufsichtsrat stellt die Rückkehr des Dienst-
gebers in das Verfahren der Arbeitsrechtsregelung
durch die Arbeitsrechtliche Kommission und den
Zeitpunkt fest. Die Feststellung wird in geeigneter
Form veröffentlicht.

§ 3 Verbindlichkeit
Es dürfen nur Arbeitsverträge auf der Grundlage
dieses Kirchengesetzes geschlossen werden. Für
die Arbeitsverträge sind entweder die im Verfah-
ren der Arbeitsrechtsregelung durch die Arbeits-
rechtliche Kommission (§ 1) beschlossenen oder
zugelassenen Regelungen oder im Verfahren kir-
chengemäßer Tarifverträge (§§ 2 und 2a) getrof-
fenen Regelungen verbindlich. Auf dieser Grund-
lage getroffene Arbeitsrechtsregelungen sind für
den Dienstgeber verbindlich. Von ihnen darf nicht
zu Lasten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ab-
gewichen werden.“

5. Der bisherige § 3 wird § 4.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft,
wenn die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
eine entsprechende Änderung des Arbeitsrechtsrege-
lungsgesetzes Diakonie Hessen beschlossen hat. Das
Landeskirchenamt gibt das Inkrafttreten im Amtsblatt
bekannt.
Das vorstehende Kirchengesetz wird hiermit verkün-
det.
K a s s e l , den 8. Dezember 2017

Dr. H e i n
Bischof
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Evangelische Kirche der Pfalz

Nr. 33 – Reisekostengesetz der
Evangelischen Kirche der Pfalz

(Protestantische Landeskirche) –
RKG.Pfalz.

Vom 2. Dezember 2017.
(GVBl. S. 65)

Die Landessynode hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

§ 1
Anwendung des Landesreisekostengesetzes

Rheinland-Pfalz
Haupt- und nebenamtliche Mitarbeitende in der Evan-
gelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landes-
kirche) erhalten Reisekostenvergütung und Tren-
nungsgeld nach den Vorschriften des Landesreisekos-
tengesetzes vom 24. März 1999 (GVBl. S. 89), das
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 15. Juni
2015 (GVBl. S. 90) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, soweit im Folgenden nicht etwas
anderes geregelt ist.

§ 2
Tagegeld

(1)  Abweichend von § 7 Absatz 1 des Landesreise-
kostengesetzes erhalten Dienstreisende ein Tagegeld,

dessen Höhe sich nach der Verpflegungspauschale zur
Abgeltung tatsächlich entstandener, beruflich veran-
lasster Mehraufwendungen im Inland nach dem Ein-
kommenssteuerrecht bemisst.
(2)  Abweichend von § 7 Absatz 5 Satz 1 des Landes-
reisekostengesetzes werden Dienstreisenden vom zu-
stehenden Tagegeld für das Frühstück 20 Prozent und
für das Mittag- und Abendessen 40 Prozent des Tage-
geldes für einen vollen Kalendertag einbehalten, wenn
Dienstreisende ihres Amtes wegen unentgeltliche
Mahlzeiten erhalten.

§ 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.
Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
S p e y e r, den 2. Dezember 2017

– Kirchenregierung –
S c h a d

Kirchenpräsident

Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland

Nr. 34 – Kirchengesetz über kirchliche
Anforderungen der beruflichen Mitar-
beit in der Ev.-Luth. Kirche in Nord-
deutschland und ihrer Diakonie (Mit-
arbeitsanforderungsgesetz – MAnfG).

Vom 29. November 2017.
(ABl. 2018 S. 2)

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:

§ 1 Geltungsbereich
(1)  Dieses Kirchengesetz regelt die kirchlichen An-
forderungen an die in privatrechtlichen Dienst- oder
Arbeitsverhältnissen beschäftigten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Dienststellen der kirchlichen Kör-
perschaften und ihrer Dienste und Werke einschließ-
lich der Diakonischen Werke in der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland. Die Diakoni-
schen Werke sollen ihre Mitglieder zur Beachtung
dieses Kirchengesetzes verpflichten. Dies gilt nicht für
Mitglieder, die einer anderen Mitgliedskirche der Ar-

beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutsch-
land zugeordnet sind.
(2)  Dieses Kirchengesetz gilt nicht für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnissen.

§ 2 Grundlagen des kirchlichen Dienstes
(1)  Der Dienst der Kirche ist durch den Auftrag be-
stimmt, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen.
Alle Frauen und Männer, die in Dienst- oder Arbeits-
verhältnissen in Kirche und ihrer Diakonie tätig sind,
tragen dazu bei, dass dieser Auftrag erfüllt werden
kann. Dieser Auftrag ist die Grundlage der Rechte und
Pflichten von Anstellungsträgern sowie Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Die gemeinsame Verantwor-
tung für den Dienst der Kirche und ihrer Diakonie
verbindet Anstellungsträger und Mitarbeiterinnen wie
Mitarbeiter zu einer Dienstgemeinschaft und ver-
pflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammenarbeit.
(2)  Die kirchlichen und diakonischen Anstellungsträ-
ger haben die Aufgabe, ihre Dienststellen und Ein-
richtungen gemäß ihrer evangelischen Identität zu ge-
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stalten. Sie tragen Verantwortung für die evangelische
Prägung in den Arbeitsvollzügen, den geistlichen An-
geboten und der Organisation ihrer Dienststelle oder
Einrichtung.
(3)  Die Anstellungsträger haben die Aufgabe, ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den christlichen
Grundsätzen ihrer Arbeit vertraut zu machen. Sie för-
dern die Fort- und Weiterbildung zu Themen des Glau-
bens und des christlichen Menschenbildes.

§ 3 Kirchliche Anforderungen bei der Begrün-
dung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses

(1)  Die Auswahl der beruflich in der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland und ihrer Dia-
konie tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtet
sich nach der Erfüllung des kirchlichen Auftrags in
seiner konkreten Ausgestaltung. Die berufliche Mit-
arbeit in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Norddeutschland und ihrer Diakonie setzt grundsätz-
lich die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland oder einer Kirche
voraus, mit der die Evangelische Kirche in Deutsch-
land in Kirchengemeinschaft verbunden ist. Dies gilt
uneingeschränkt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die in das Amt der öffentlichen Verkündigung in Wort
und Sakrament durch die Ordination oder Beauftra-
gung berufen oder denen Aufgaben der Seelsorge oder
des kirchlichen Unterrichts übertragen sind und für
Kantorinnen und Kantoren.
(2)  Dienststellenleiterinnen und Dienststellenleiter,
Leiterinnen und Leiter von kirchlichen Bildungsein-
richtungen, Küsterinnen und Küster sowie sonstige
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker müssen
Mitglied einer christlichen Kirche sein, die der Ar-
beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutsch-
land oder einer regionalen Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen auf dem Gebiet der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland angeschlos-
sen ist oder der Vereinigung Evangelischer Freikir-
chen angehört. Referentinnen und Referenten, Lehre-
rinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher
sollen diese Voraussetzung erfüllen. Sofern es nach
Art der Aufgabe unter Beachtung der Größe der
Dienststelle oder Einrichtung und ihrer sonstigen Mi-
tarbeiterschaft sowie des jeweiligen Umfelds vertret-
bar und mit der Erfüllung des kirchlichen Auftrags
vereinbar ist, können für alle übrigen Aufgaben auch
Personen eingestellt werden, die keiner christlichen
Kirche angehören.
(3)  Für eine Einstellung in den Dienst der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ih-
rer Diakonie kommt in der Regel nicht in Betracht, wer
aus der evangelischen Kirche oder einer der in Absatz
2 Satz 1 genannten Kirchen ausgetreten ist, ohne in
eine der dort genannten Kirchen einzutreten.

§ 4 Kirchliche Anforderungen während des
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen in
ihrem Aufgabenbereich Mitverantwortung für die

glaubwürdige Erfüllung kirchlicher und diakonischer
Aufgaben. Sie haben sich daher gegenüber der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland loyal
zu verhalten und müssen die evangelische Identität der
Dienststelle oder Einrichtung achten. Sie haben sich
so zu verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung ih-
res jeweiligen Dienstes nicht beeinträchtigt wird.

§ 5 Verstöße gegen kirchliche Anforderungen
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1)  Erfüllt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eine
in diesem Kirchengesetz genannte Anforderung an die
Mitarbeit im kirchlichen oder diakonischen Dienst
nicht mehr, soll der Anstellungsträger durch Beratung
und Gespräch auf die Beseitigung des Mangels hin-
wirken. Als letzte Maßnahme ist nach Abwägung der
Umstände des Einzelfalles eine außerordentliche Kün-
digung aus wichtigem Grund möglich, wenn der Man-
gel nicht auf andere Weise (zum Beispiel Versetzung,
Abmahnung, ordentliche Kündigung) behoben wer-
den kann.
(2)  Für den weiteren Dienst in der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland und ihrer Dia-
konie kommt nicht in Betracht, wer während des Ar-
beitsverhältnisses aus der evangelischen Kirche aus-
getreten ist, ohne die Mitgliedschaft in einer anderen
Kirche zu erwerben, die der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Deutschland oder einer regio-
nalen Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen auf
dem Gebiet der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Norddeutschland angeschlossen ist oder der Vereini-
gung Evangelischer Freikirchen angehört. Gleiches
gilt für den Austritt aus einer Kirche der Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland oder
einer regionalen Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen auf dem Gebiet der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Norddeutschland oder der Vereini-
gung Evangelischer Freikirchen. Für den weiteren
Dienst kommt daneben nicht in Betracht, wer in sei-
nem Verhalten die Evangelisch-Lutherische Kirche in
Norddeutschland und ihre Ordnungen grob missachtet
oder sonst die Glaubwürdigkeit des kirchlichen Diens-
tes beeinträchtigt.

§ 6 Anderweitige Bestimmungen
Soweit Anforderungen in kirchlichen Regelungen für
besondere Berufsgruppen über die Anforderungen
dieses Gesetzes hinausgehen, bleiben sie unberührt.

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1)  Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.
(2)  Gleichzeitig treten außer Kraft
1. das Kirchengesetz über die Anforderungen der pri-

vatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der Nord-
elbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche vom
10. Februar 2006 (GVOBl. S. 38);

2. die Verordnung über die Anforderungen der pri-
vatrechtlichen beruflichen Mitarbeit in der Pom-
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merschen Evangelischen Kirche vom 3. Februar
2009 (ABl. S. 88).

Das vorstehende, von der Landessynode am 30. Sep-
tember 2017 beschlossene Kirchengesetz wird hiermit
verkündet.
S c h w e r i n, 29. November 2017

Der Vorsitzende der Ersten Kirchenleitung
Gerhard U l r i c h

Landesbischof

Nr. 35 – Kirchengesetz über das
Archivwesen in der Ev.-Luth. Kirche in

Norddeutschland (Archivgesetz –
ArchG).

Vom 29. November 2017.
(ABl. 2018 S. 3)

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:

§ 1 Grundsatz
Das Archivwesen dient der Dokumentation kirchli-
cher Tätigkeit in der Vergangenheit und hat damit Teil
an der Erfüllung des kirchlichen Auftrags. Die Evan-
gelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland
(Nordkirche) regelt das Archivwesen im Rahmen ihrer
Mitverantwortung für das kulturelle Erbe und im Be-
wusstsein der rechtlichen Bedeutung sowie des wis-
senschaftlichen geschichtlichen und künstlerischen
Wertes kirchlichen Archivguts.

§ 2 Geltungsbereich
Dieses Kirchengesetz gilt für
1. die Kirchengemeinden und Kirchengemeindever-

bände, die Kirchenkreise und Kirchenkreisverbän-
de sowie die Landeskirche, einschließlich ihrer un-
selbstständigen Dienste und Werke und

2. weitere kirchliche Körperschaften nach Artikel 4
Absatz 2 der Verfassung sowie rechtlich selbst-
ständige kirchliche Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts.

§ 3 Begriffsbestimmungen
(1)  Schriftgut sind alle während der Verwaltungstä-
tigkeit angefallenen Aufzeichnungen jeder Art unab-
hängig von der Form ihrer Speicherung, insbesondere
Akten, Schriftstücke, Amtsbücher, Kirchenbücher,
Pläne, Karten, Siegelstempel, Bilder, Filme und Ton-
träger.
(2)  Schriftgutverwaltung umfasst alle Regelungen,
Verantwortlichkeiten, Tätigkeiten, Methoden und
Technologien um Schriftgut zu ordnen, zu registrie-
ren, bereitzustellen, aufzubewahren und auszuson-
dern.
(3)  Archivierung umfasst die Erfassung, Bewertung,
Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarma-

chung und Auswertung von Archivgut nach archiv-
wissenschaftlichen Standards.
(4)  Bewertung ist die Feststellung der Archivwürdig-
keit des Archivguts durch das zuständige Archiv.
(5)  Archivgut ist das Schriftgut, das archivreif ist, für
das das zuständige Archiv die Archivwürdigkeit fest-
gestellt und über die dauerhafte Übernahme entschie-
den hat.
(6)  Archivreif ist Schriftgut, dessen Aufbewahrungs-
frist abgelaufen ist oder das, wenn keine Aufbewah-
rungsfrist festgelegt ist, für die Erfüllung der Aufga-
ben der abgebenden Stelle nicht mehr benötigt wird.
(7)  Archivwürdig ist Schriftgut, das einen bleibenden
Wert hat
1. für die kirchliche Gesetzgebung, Rechtsprechung

oder Verwaltung,
2. aufgrund seiner kirchlichen, politischen, rechtli-

chen, sozialen, wirtschaftlichen oder kulturellen
Bedeutung für Wissenschaft oder Forschung oder

3. für die Sicherung berechtigter Belange Betroffener
und Dritter.

§ 4 Kirchliche Archive und ihre Aufgaben
(1)  Die Kirchengemeinden und ihre Verbände, die
Kirchenkreise und ihre Verbände sowie die Landes-
kirche errichten und unterhalten kirchliche Archive.
(2)  Kirchliche Archive haben die Aufgabe, das Ar-
chivgut in ihrem Zuständigkeitsbereich zu archivie-
ren. Die kirchlichen Archive sind auch zuständig für
die in ihrem Bereich errichteten weiteren kirchlichen
Körperschaften nach Artikel 4 Absatz 2 der Verfas-
sung sowie für die rechtlich selbstständigen kirchli-
chen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts. Aufgrund eines Vertrags können sie auch Ar-
chivgut aus privater Herkunft archivieren, soweit dies
in kirchlichem Interesse liegt.
(3)  Die Kirchengemeinden und ihre Verbände, die
Kirchenkreise und ihre Verbände sowie die Landes-
kirche können gemeinsame Archive errichten.
(4)  Aufgrund eines Vertrags können die Kirchenge-
meinden und ihre Verbände, die Kirchenkreise und
ihre Verbände sowie die Landeskirche Archivgut ei-
nem anderen kirchlichen Archiv als Depositum zur
Verwahrung übergeben. Die jeweiligen Eigentums-
rechte am Archivgut bleiben davon unberührt.
(5)  Die kirchlichen Archive beraten die kirchlichen
Körperschaften in ihrem Zuständigkeitsbereich bei
der Schriftgutverwaltung. Dies gilt insbesondere für
die Einführung neuer oder bei wesentlicher Änderung
bestehender elektronischer Systeme und Verfahren.
(6)  Archivgut ist unveräußerlich.

§ 5 Landeskirchliches Archiv
(1)  Das Landeskirchliche Archiv der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland ist das für die
Landeskirche und den Verband der Evangelisch-Lu-
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therischen Kirchen in Norddeutschland zuständige
Archiv. Es ist Bestandteil des Landeskirchenamts.
(2)  Das Landeskirchliche Archiv fördert die Erfor-
schung und Vermittlung insbesondere der Kirchenge-
schichte und leistet dazu eigene Beiträge.
(3)  Das Landeskirchliche Archiv sorgt für Angebote
der archivischen Aus- und Fortbildung von Mitarbei-
tenden und Ehrenamtlichen und wirkt bei Fortbildun-
gen im Bereich der Schriftgutverwaltung mit.
(4)  Das Landeskirchliche Archiv berät und unterstützt
die kirchlichen Körperschaften bei der Errichtung ih-
rer Archive und der Archivierung.

§ 6 Aufsicht
(1)  Die Kirchenkreise führen in Archivangelegenhei-
ten die Rechts- und Fachaufsicht über die Kirchenge-
meinden und ihre Verbände. Die Beschlüsse der Kir-
chengemeinderäte und Verbandsvorstände über De-
ponierung, Ausleihe oder Restaurierung von Archiv-
gut bedürfen der Genehmigung des Landeskirchen-
amts. Die Genehmigung erfolgt durch das Landes-
kirchliche Archiv.
(2)  Das Landeskirchenamt führt in Archivangelegen-
heiten die Rechtsaufsicht über die Kirchenkreise und
sorgt für die Wahrung des gesamtkirchlichen Interes-
ses.

§ 7 Anbietungspflicht
(1)  Sämtliches archivreifes Schriftgut ist dem zustän-
digen kirchlichen Archiv unverzüglich und unverän-
dert anzubieten und zu übergeben, soweit die Archiv-
würdigkeit festgestellt wird. Vor der Bewertung darf
Schriftgut von der anbietungspflichtigen Stelle ohne
Zustimmung des zuständigen Archivs nicht vernichtet
werden.
(2)  Schriftgut, das für die Erfüllung der Aufgaben
nicht mehr benötigt wird, ist unabhängig von einer
Aufbewahrungsfrist spätestens 15 Jahre nach der letz-
ten inhaltlichen Bearbeitung dem zuständigen Archiv
zur Bewertung anzubieten.
(3)  Die Anbietungspflicht gilt auch für Schriftgut, das
personenbezogene Daten enthält, einer Vorschrift
über Geheimhaltung unterliegt oder das aufgrund be-
sonderer Vorschriften gelöscht, gesperrt oder vernich-
tet werden muss.
(4)  Die Anbietungspflicht gilt nicht für Schriftgut, das
im Rahmen seelsorgerlichen Tätigwerdens von Pas-
torinnen und Pastoren oder von Personen mit einem
besonderen Seelsorgeauftrag entstanden ist. Die An-
bietungspflicht gilt des Weiteren nicht für unrechtmä-
ßig erhobene, verarbeitete und gespeicherte personen-
bezogene Daten.
(5)  Den kirchlichen Archiven ist von der anbietungs-
pflichtigen Stelle Einsicht in Aktenpläne, Aktenver-
zeichnisse oder sonstige Registraturhilfsmittel sowie
in das vorhandene Schriftgut zu gewähren, soweit dies
zur Erfassung und Bewertung des Schriftguts und für

die Beratung bei der Schriftgutverwaltung der anbie-
tungspflichtigen Stelle erforderlich ist.
(6)  Werden kirchliche Körperschaften aufgehoben
oder zusammengelegt, ist ihr Schriftgut geschlossen
dem Rechtsnachfolger oder dem zuständigen kirchli-
chen Archiv anzubieten.
(7)  Schriftgut, welches das zuständige Archiv nicht
als archivwürdig bewertet hat, kann durch die anbie-
tungspflichtige Stelle vernichtet werden, wenn nicht
Vorschriften weitere Aufbewahrungsfristen bestim-
men. Nicht archivwürdiges Schriftgut, das nicht ver-
nichtet wurde, ist durch die anbietungspflichtige Stelle
gesondert zu lagern und zu kennzeichnen.

§ 8 Benutzung
(1)  Jeder hat nach Maßgabe dieses Kirchengesetzes
Zugang zu Archivgut.
(2)  Die Benutzung von Archivgut ist zu beantragen
und bedarf der Genehmigung durch das zuständige
Archiv. Die Benutzungsgenehmigung kann mit Ne-
benbestimmungen versehen werden.
(3)  Die Benutzung ist einzuschränken oder zu versa-
gen, soweit
1. Grund zu der Annahme besteht, dass der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, der
Evangelischen Kirche in Deutschland, einer ihrer
Gliedkirchen oder einem der gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse wesentliche Nachteile entstehen,

2. Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdi-
ge Belange Betroffener oder Dritter dem entge-
genstehen,

3. die Antragstellerin bzw. der Antragsteller wieder-
holt oder schwerwiegend gegen archivrechtliche
Bestimmungen verstoßen oder Nebenbestimmun-
gen nicht eingehalten hat,

4. die Geheimhaltungspflicht nach § 203 Absatz 1 bis
4 des Strafgesetzbuchs oder andere Rechtsvor-
schriften über Geheimhaltung verletzt würden,

5. der Erhaltungszustand des Archivguts beeinträch-
tigt würde oder einer Benutzung entgegensteht,

6. durch die Benutzung ein nicht vertretbarer Ver-
waltungsaufwand entstehen würde,

7. Vereinbarungen mit gegenwärtigen oder früheren
Eigentümern entgegenstehen,

8. der mit der Benutzung verfolgte Zweck durch die
Einsichtnahme in Quellenveröffentlichungen, Re-
produktionen, Druckwerke und andere Sekundär-
quellen erreicht werden kann.

(4)  Die Benutzungsgenehmigung kann widerrufen
werden, wenn
1. die Benutzerin bzw. der Benutzer gegen archiv-

rechtliche Bestimmungen verstößt,
2. die Nebenbestimmungen nicht eingehalten wer-

den,
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3. nachträglich Gründe bekannt werden, die zur Ver-
sagung der Benutzungsgenehmigung geführt hät-
ten,

4. die Angaben im Benutzungsantrag nicht oder nicht
mehr zutreffen.

(5)  Die abgebenden Stellen oder ihre Rechts- und
Funktionsnachfolger haben im Rahmen ihrer Zustän-
digkeit das Recht, das von ihnen an das Archiv über-
gebene Archivgut zu benutzen.

§ 9 Schutzfristen
(1)  Archivgut darf frühestens zehn Jahre nach der
letzten inhaltlichen Bearbeitung des Schriftguts be-
nutzt werden. Diese Schutzfrist gilt nicht für Archiv-
gut, das bei seiner Entstehung zur Veröffentlichung
bestimmt oder der Öffentlichkeit zugänglich war.
(2)  Unbeschadet des Absatzes 1 gilt für die Benutzung
1. von Archivgut, das sich nach seiner Zweckbestim-

mung oder nach seinem wesentlichen Inhalt auf
natürliche Personen bezieht (personenbezogenes
Archivgut), eine Schutzfrist von zehn Jahren nach
dem Tod der betroffenen Person oder Personen,

2. von personenbezogenem Archivgut, bei dem das
Todesjahr nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand feststellbar ist, eine Schutzfrist von 100
Jahren nach der Geburt der betroffenen Person
oder Personen,

3. von personenbezogenem Archivgut, bei dem we-
der Todes- noch Geburtsjahr mit verhältnismäßi-
gem Aufwand feststellbar sind, eine Schutzfrist
von 60 Jahren nach der letzten inhaltlichen Bear-
beitung des Schriftguts.

(3)  Unterliegt das Archivgut besonderen Rechtsvor-
schriften über die Geheimhaltung, darf es erst 30 Jahre
nach der letzten inhaltlichen Bearbeitung genutzt wer-
den.
(4)  Für Archivgut, das Rechtsvorschriften des Bundes
über die Geheimhaltung im Sinne von § 6 Absatz 1
Satz 1 und Absatz 4 Bundesarchivgesetz vom 10.
März 2017 (BGBl. I S. 410) in der jeweils geltenden
Fassung unterliegt, gelten § 11 Absatz 3 und 5 und
§ 12 Absatz 3 und 4 Bundesarchivgesetz entspre-
chend.
(5)  Die in Absatz 1 bis 4 festgelegten Schutzfristen
gelten auch bei der Benutzung durch kirchliche Kör-
perschaften. Für die abgebenden Stellen oder ihre
Funktions- und Rechtsnachfolger gelten diese Schutz-
fristen nur für Archivgut, bei dem die Ablieferung eine
aufgrund einer Rechtsvorschrift gebotene Sperrung,
Löschung oder Vernichtung ersetzt hat.

§ 10 Benutzung innerhalb der Schutzfristen
(1)  Die Schutzfristen können auf Antrag verkürzt
werden.
(2)  Die personenbezogenen Schutzfristen nach § 9
Absatz 2 können nur verkürzt werden, sofern

1. die Betroffenen in die Nutzung eingewilligt haben
oder

2. im Falle des Todes der Betroffenen deren Rechts-
nachfolger in die Nutzung eingewilligt haben oder

3. die Nutzung zu wissenschaftlichen Zwecken oder
zur Wahrnehmung berechtigter Belange erfolgt.

(3)  Werden die Schutzfristen nach Absatz 2 Nummer
3 verkürzt, so sind sie mit Nebenbestimmungen zu
versehen, die die schutzwürdigen Belange der Betrof-
fenen schützen.
(4)  Schutzfristen nach § 9 Absatz 3 können auf Antrag
verkürzt werden, sofern anderweitige einschlägige
Regelungen nicht entgegenstehen.

§ 11 Rechtsansprüche Betroffener
(1)  Betroffenen ist unabhängig von den Schutzfristen
Auskunft über die im Archivgut zu ihrer Person ent-
haltenen Angaben zu erteilen. Anstelle der Auskunft
kann Einsicht in das Archivgut gewährt werden, so-
weit schutzwürdige Belange Dritter angemessen be-
rücksichtigt werden und keine Gründe für eine Ein-
schränkung oder Versagung der Benutzung nach Maß-
gabe von § 8 Absatz 3 entgegenstehen.
(2)  Wird die Unrichtigkeit personenbezogener Anga-
ben festgestellt, so ist dies berichtigend im Archivgut
zu vermerken oder auf sonstige Weise so festzuhalten,
dass der Hinweis bei einer Benutzung des Archivguts
nicht übersehen werden kann.
(3)  Das Archiv ist verpflichtet, dem Archivgut eine
Gegendarstellung der bzw. des Betroffenen oder nach
deren bzw. dessen Tod einer bzw. eines Angehörigen
hinzuzufügen, wenn die Richtigkeit von Angaben zur
Person der bzw. des Betroffenen bestritten wird.
(4)  Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 gelten
nicht für Archivgut privater Herkunft.

§ 12 Gebühren
(1)  Für die Inanspruchnahme des Archivs und die Be-
nutzung von Archivgut sowie die Abgeltung des
Rechts auf Wiedergabe von Archivgut unbeschadet
der Rechte Dritter werden nach Maßgabe der in Absatz
2 genannten Tatbestände Gebühren erhoben.
(2)  Gebühren werden nur erhoben für
1. die Benutzung von Archiv- und Bibliotheksgut so-

wie Find- und Hilfsmitteln, wenn dies für private
oder gewerbliche Zwecke geschieht,

2. die Inanspruchnahme des Archivs für schriftliche
Auskünfte, wenn dies für private oder gewerbliche
Zwecke geschieht,

3. die Anfertigung von Gutachten, Regesten, Über-
setzungen und Abschriften,

4. das Recht der Wiedergabe von Archivgut,
5. die Anfertigung von Reproduktionen.
(3)  Die Gebührensätze sind nach dem Umfang und
der Art der Inanspruchnahme des Archivs zu bemes-
sen. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass die-
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se sich nicht nachteilig auf die Freiheit von Wissen-
schaft und Forschung auswirken.
(4)  Gebühren nach Absatz 2 Nummern 1 und 2 wer-
den nicht erhoben für Auskünfte über eigene beste-
hende oder frühere Dienstverhältnisse im kirchlichen
Dienst oder den eigenen Besuch von kirchlichen Bil-
dungseinrichtungen.
(5)  Bei Vorliegen eines kirchlichen, öffentlichen oder
rechtlichen Interesses kann ganz oder teilweise von
der Erhebung von Gebühren abgesehen werden.
(6)  Die Gebühren werden unabhängig von dem Er-
gebnis der kostenpflichtigen Tätigkeit fällig. Voraus-
zahlung kann verlangt werden.
(7)  Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt.

§ 13 Verordnungsermächtigungen
Die Kirchenleitung regelt durch Rechtsverordnung
das Nähere
1. zur Benutzung von Archivgut in kirchlichen Ar-

chiven, insbesondere zu den Arten der Benutzung,
der Beratung, dem Antrag auf Benutzung, dem Be-
legexemplar, der persönlichen Einsichtnahme im
Lesesaal, den Pflichten der Benutzerinnen und Be-
nutzer, der Anfertigung von Reproduktionen sowie
der Ausleihe und Versendung von Archivgut,

2. zur Erhebung von Gebühren im Landeskirchlichen
Archiv, insbesondere die Höhe der Gebühren.

§ 14 Erhebung von Archivgebühren in
Kirchengemeinden bzw. im Kirchenkreis

Die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise und ihre
Verbände können die Erhebung von Archivgebühren
sowie deren Höhe jeweils durch Satzung (Gebühren-
satzung) regeln. Wird eine Gebührensatzung nicht be-

schlossen, findet die Rechtsverordnung zur Erhebung
von Gebühren im Landeskirchlichen Archiv gemäß
§ 13 Nummer 2 Anwendung.

§ 15 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1)  Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.
(2)  Gleichzeitig treten außer Kraft:
1. das Kirchengesetz über das Archivwesen vom 11.

Februar 1991 (GVOBl. S. 99, 162) der Nordelbi-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche;

2. das Kirchengesetz vom 29. März 1998 über die Si-
cherung und Nutzung kirchlichen Archivgutes
(KABl S. 16) der Evangelisch-Lutherischen Lan-
deskirche Mecklenburgs;

3. das Kirchengesetz zur Sicherung und Nutzung von
kirchlichem Archivgut in der Evangelischen Kir-
che der Union vom 6. Mai 2000 (ABl. EKD S. 192)
für das Gebiet des Pommerschen Evangelischen
Kirchenkreises;

4. die Rechtsverordnung über die Bewertung und
Vernichtung (Kassation) von Schriftgut sowie die
Aufbewahrung von Archivgut vom 2. Februar
1999 (GVOBl. S. 57) der Nordelbischen Evange-
lisch-Lutherischen Kirche.

Das vorstehende, von der Landessynode am 18. No-
vember 2017 beschlossene Kirchengesetz wird hier-
mit ausgefertigt.
S c h w e r i n, 29. November 2017

Der Vorsitzende der Ersten Kirchenleitung
Gerhard U l r i c h

Landesbischof

Evangelisch-reformierte Kirche

Nr. 36 – Kirchengesetz über die Bildung
von Kirchenverbänden in der

Evangelisch-reformierten Kirche
(Kirchenverbandsgesetz – KVG).

Vom 23. November 2017.
(GVBl. S. 174)

Präambel
Die Evangelisch-reformierte Kirche folgt dem pres-
byterial-synodalen Ordnungsprinzip. Ausgehend von
diesen Grundsätzen liegt die Verantwortung zur Erle-
digung der Aufgaben zunächst bei den jeweiligen Kir-
chengemeinden. Strukturelle Veränderungen und ge-
stiegene formale Anforderungen führen zunehmend
dazu, dass Kirchengemeinden in bestimmten Arbeits-
feldern die Aufgaben für sich alleine nicht mehr erle-

digen können oder wollen. Um den Kirchengemein-
den ein weiteres Instrument der Zusammenarbeit in
der Form einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft an
die Hand zu geben, beschließt die Gesamtsynode die-
ses Kirchengesetz:

§ 1 Grundsatzbestimmungen
(1)  Kirchengemeinden, Synodalverbände und andere
kirchliche Körperschaften des öffentlichen Rechts er-
füllen ihre Aufgaben im Rahmen der Kirchenverfas-
sung, den kirchlichen Gesetzen und Ordnungen selb-
ständig. Unbeschadet dieses Grundsatzes können sie
für Aufgaben, bei denen gemeinsames Handeln gebo-
ten oder zweckmäßig ist, Kirchenverbände nach die-
sem Kirchengesetz bilden.
(2)  Kirchenverbände können, soweit nicht anders be-
stimmt, auch unter Beteiligung kirchlicher Körper-
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schaften des öffentlichen Rechts aus anderen Glied-
kirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland oder
der Evangelisch-altreformierten Kirche in Nieder-
sachsen nach diesem Kirchengesetz oder dem Recht
der anderen beteiligten Gliedkirche der Evangelischen
Kirche in Deutschland gebildet werden.
(3)  Das Recht, auf anderer kirchen- oder privatrecht-
licher Grundlage zusammenzuarbeiten, bleibt von die-
sem Gesetz unberührt.

§ 2 Rechtsform und gesetzliche Grundlagen
(1)  Kirchenverbände sind kirchliche Körperschaften
des öffentlichen Rechts. Sie erfüllen die ihnen über-
tragenen Aufgaben im Rahmen der kirchlichen Ge-
setze und Ordnungen in eigener Verantwortung.
(2)  Für Kirchenverbände gilt das Recht der Evange-
lisch-reformierten Kirche. Die gesetzlichen Bestim-
mungen über die Leitung und die Verwaltung der Kir-
chengemeinden und über die kirchliche Aufsicht in der
Evangelisch-reformierten Kirche gelten für Kirchen-
verbände entsprechend, soweit dieses Kirchengesetz
nicht etwas anderes bestimmt.
(3)  Sind an dem Kirchenverband kirchliche Körper-
schaften anderer Gliedkirchen der Evangelischen Kir-
che in Deutschland beteiligt, bestimmt die Verbands-
satzung abweichend von Absatz 2 das Recht welcher
Gliedkirche zur alleinigen Anwendung kommt; die
kirchliche Aufsicht liegt dann bei der Gliedkirche, de-
ren Recht für den Kirchenverband Anwendung findet.

§ 3 Bildung des kirchlichen Verbands
(1)  Die Errichtung eines Kirchenverbandes erfolgt
durch übereinstimmenden Beschluss der von allen Be-
teiligten vereinbarten Verbandssatzung sowie deren
Genehmigung durch das Moderamen der Gesamtsy-
node nach Anhörung des Moderamens der Synode.
(2)  Ein Beschluss gemäß Absatz 1 bedarf bei
1. Kirchengemeinden der gemeinsamen Beschluss-

fassung des Kirchenrates/Presbyteriums und der
Gemeindevertretung sowie der Zustimmung der
Gemeindeversammlung,

2. Synodalverbänden der Zustimmung von zwei Drit-
teln der gesetzlichen Mitglieder der Synode und

3. anderen kirchlichen Körperschaften des öffentli-
chen Rechts des Beschlusses ihres durch Kirchen-
gesetz, durch Satzung, Vereinbarung oder Stif-
tungsurkunde für die Aufsicht bestimmten Orga-
nes.

(3)  Der Wortlaut der Satzung ist mit Genehmigungs-
vermerk im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt-
zumachen; der Kirchenverband entsteht am Tage ach
der Veröffentlichung, sofern kein späterer Zeitpunkt
bestimmt ist.
(4)  Sofern für die Errichtung eines Kirchenverbandes
nach dem Recht einer anderen Gliedkirche der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland oder der Evange-
lisch-altreformierten Kirche in Niedersachsen eine
kirchenaufsichtsrechtliche Genehmigung erforderlich
ist, kann die Genehmigung gemäß Absatz 1 erst erteilt

werden, wenn diese kirchenaufsichtsrechtliche Ge-
nehmigung vorliegt.
(5)  Erfolgt die Errichtung eines Kirchenverbandes
nach dem Recht einer anderen Gliedkirche der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, gelten die Absätze 1
bis 3 für einen von den Beteiligten zu stellenden Er-
richtungsantrag oder Satzungsbeschluss entspre-
chend.

§ 4 Verbandssatzung
(1)  Die Verbandssatzung muss bestimmen:
1. Den Namen und den Sitz des Kirchenverbandes.
2. Die Verbandsmitglieder und, soweit die dem Kir-

chenverband übertragenen Aufgaben es erfordern,
den räumlichen Wirkungsbereich des Kirchenver-
bandes.

3. Die Aufgaben des Kirchenverbandes.
4. Die Verfassung und Verwaltung des Kirchenver-

bandes, insbesondere die Zuständigkeit der Ver-
bandsorgane, die Sitz- und Stimmverteilung in den
Verbandsorganen, die Bestellung der Mitglieder
des Verbandsvorstandes, die Befugnisse des oder
der Vorsitzenden des Verbandsvorstandes sowie
Regelungen zu Sitzungshäufigkeit der Verbands-
organe.

5. Die Art und Weise der Finanzierung des Kirchen-
verbands.

6. Die Art der Veröffentlichung der Bekanntmachun-
gen des Kirchenverbandes.

7. Die Abwicklung im Falle der Auflösung des Kir-
chenverbandes.

8. Das Verfahren bei Eintritt von Mitgliedern in den
Kirchenverband.

9. Das Verfahren bei Austritt von Mitgliedern aus
dem Kirchenverband, insbesondere die Einhaltung
von Mindestzeiten für die Mitgliedschaft und von
Fristen für die Beendigung der Mitgliedschaft so-
wie Maßstäbe für eine Vermögensauseinanderset-
zung zwischen dem Kirchenverband und dem aus-
tretenden Mitglied.

(2)  Die Verbandsversammlung kann die Verbands-
satzung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stim-
men ihrer satzungsgemäßen Mitglieder ändern. Die
Änderung bedarf der Genehmigung durch das Mode-
ramen der Gesamtsynode. Die Änderung ist im Ge-
setz- und Verordnungsblatt bekannt zu machen.

§ 5 Organe des Kirchenverbandes
Organe eines Kirchenverbandes sind
1. die Verbandsversammlung und
2. der Verbandsvorstand.

§ 6 Zusammensetzung der
Verbandsversammlung

(1)  Der Verbandsversammlung gehören die Vertrete-
rinnen und Vertreter an, die von den zuständigen Or-
ganen der Verbandsmitglieder bestimmt werden. Die
jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter müssen dem
entsendenden Verbandsmitglied angehören.
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(2)  Die Verbandssatzung legt die Zahl der Vertrete-
rinnen und Vertreter fest. Jedes Verbandsmitglied ent-
sendet mindestens eine Vertreterin oder einen Vertre-
ter. Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass ein-
zelne oder alle Verbandsmitglieder mehrere Vertrete-
rinnen oder Vertreter in die Verbandsversammlung
entsenden. Regelungen zu Abstimmungsverfahren
und Stimmverhältnissen legt die Verbandssatzung
fest.
(3)  Die Amtszeit der Mitglieder der Verbandsver-
sammlung entspricht der Wahlperiode der Synoden.
Die konstituierende Sitzung der Verbandsversamm-
lung ist binnen drei Monaten nach der konstituieren-
den Sitzung der Synode einzuberufen. Näheres regelt
die Verbandssatzung.

§ 7 Zuständigkeiten der Verbandsversammlung
Die Verbandssatzung legt die Zuständigkeiten der
Verbandsversammlung fest. Sie hat über alle Dinge zu
entscheiden, die für die Verbandsmitglieder wesentli-
che Bedeutung haben, dies sind insbesondere
1. die Bildung des Verbandsvorstandes,
2. die Beschlussfassung über den Haushalts- und

Stellenplan sowie über die finanzielle Beteiligung
der Verbandsmitglieder am Kirchenverband,

3. die Entlastung des Verbandsvorstandes,
4. die Festlegung der Gebührenordnung und der Ge-

bührensätze,
5. der Beschluss über die Aufnahme oder den Aus-

schluss eines Verbandsmitgliedes und
6. der Beschluss über die Auflösung des Kirchenver-

bandes.

§ 8 Zusammensetzung des Verbandsvorstandes
(1)  Die Verbandssatzung bestimmt die Zahl der Mit-
glieder und die Zusammensetzung des Verbandsvor-
standes. Der Verbandsvorstand besteht mindestens
aus drei Personen. Die Zahl der Pfarrerinnen und Pfar-
rer soll die Zahl der übrigen Mitglieder nicht überstei-
gen.
(2)  Die Mitglieder des Verbandsvorstandes werden
aus der Mitte der Verbandsversammlung gewählt. Sie
bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt.
(3)  Die Amtszeit des Verbandsvorstandes entspricht
der Amtszeit der Verbandsversammlung. Im Falle des
vorzeitigen Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes
wählt die Verbandsversammlung für den Rest der
Amtszeit des oder der Ausgeschiedenen ein Vor-
standsmitglied nach.

§ 9 Zuständigkeiten und Geschäftsführung des
Verbandsvorstandes

(1)  Der Verbandsvorstand ist für die Geschäftsfüh-
rung sowie für alle Angelegenheiten des Kirchenver-
bandes zuständig, soweit nicht eine Zuständigkeit der
Verbandsversammlung begründet ist.
(2)  Der Verbandsvorstand vertritt den Kirchenver-
band gerichtlich und außergerichtlich.
(3)  Rechtsverbindliche Erklärungen des Kirchenver-
bandes bedürfen der Unterschrift von der oder dem

Vorsitzenden des Verbandsvorstandes oder der oder
des stellvertretenden Vorsitzenden und eines weiteren
Vorstandsmitgliedes.
(4)  Der Verbandsvorstand kann geschäftsführende
Aufgaben auf eine weitere Person delegieren. Der
Umfang der Delegation ist in einer Geschäftsordnung
festzulegen.

§ 10 Ausführungsbestimmungen
Das Moderamen der Gesamtsynode wird ermächtigt,
Rechtsverordnungen zur Ausführung dieses Kirchen-
gesetzes und Muster für Verbandssatzungen und Ge-
schäftsordnungen zu erlassen.

§ 11 Auflösung des Kirchenverbandes
Die Auflösung des Kirchenverbandes bedarf der
Mehrheit der Stimmen von zwei Dritteln der Mitglie-
der der Verbandsversammlung, der Zustimmung von
mindestens zwei Dritteln der Verbandsmitglieder und
der Genehmigung des Moderamens der Gesamtsyno-
de.

§ 12 Inkrafttreten
Das Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.
L e e r, den 12. Dezember 2017

Der Präses der Gesamtsynode
N o r d h o l t

Nr. 37 – Kirchengesetz zur Änderung
des Kirchengesetzes zur Zustimmung
und Ausführung des Kirchengesetzes
zur Regelung der Dienstverhältnisse
der Pfarrerinnen und Pfarrer in der
EKD (Pfarrdienstgesetz der EKD –

PfDG.EKD)
(Pfarrdienstausführungsgesetz).

Vom 23. November 2017.
(GVBl. S. 175)

Die Gesamtsynode hat das folgende Kirchengesetz
beschlossen, welches hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Das Kirchengesetz zur Zustimmung und Ausführung
des Kirchengesetzeses zur Regelung der Dienstver-
hältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (Pfarrdienstgesetz der
EKD – PfDG.EKD) (Pfarrdienstausführungsgesetz)
vom 17. November 2011 in der Fassung vom 18. No-
vember 2016 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 20 S.
134) wird wie folgt geändert:
1. Nach § 30 wird folgender neuer § 31 eingefügt:

„§ 31
(zu § 68 Abs. 2 und § 71 Abs. 2 PfDG.EKD)

(1) Teildienst kann im Umfang von 50 vom Hun-
dert, 66,6 vom Hundert oder 75 vom Hundert eines
vollen Dienstauftrages begründet werden. Art und
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Umfang des Teildienstes werden in einer von der
Kirchenpräsidentin oder dem Kirchenpräsidenten
im Einvernehmen mit dem Kirchenrat/Presbyteri-
um und dem Moderamen der Synode zu erlassen-
den Dienstanweisung festgelegt.
(2) Der Dienstumfang einer Pfarrerin oder eines
Pfarrers kann auf Antrag oder mit ihrer oder seiner
Zustimmung eingeschränkt werden, sofern eine
entsprechende teildienstfähige Stelle vorhanden
ist. Die Bewerbung auf eine Stelle mit einge-
schränktem Dienstauftrag gilt als Zustimmung
zum Teildienst. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für
die erstmalige Übertragung eines Dienstauftrages.
(3) Der Umfang des Dienstauftrages kann auf An-
trag oder mit Zustimmung der Pfarrerin oder des
Pfarrers angehoben werden, wenn dies dem Um-
fang der Stelle entspricht. Die Anhebung des Um-
fangs des Dienstauftrages kann ganz oder anteilig
befristet werden.
(4) Bei der Heranziehung zu Vertretungsdiensten
und zu anderen zusätzlichen Aufgaben ist zu be-
rücksichtigen, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer
in einem Teildienstverhältnis steht.

(5) Pfarrerinnen und Pfarrer mit eingeschränktem
Dienstumfang sind berechtigt, sich auf eine Pfarr-
stelle mit vollem Dienstumfang zu bewerben.
(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Pfarrerinnen und
Pfarrer im Probedienst entsprechend.
(7) Über die Veränderung des Dienstumfanges ent-
scheidet das Moderamen der Gesamtsynode auf
Antrag nach Anhörung des Kirchenrates/Presby-
teriums und des Moderamens der Synode mit Zu-
stimmung der betroffenen Pfarrerin oder des be-
troffenen Pfarrers, sofern dessen oder deren Zu-
stimmung erforderlich ist.“

2. Die bisherigen §§ 31 und 31a werden die §§ 31a
und 31b.

Artikel 2
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.
L e e r , den 12. Dezember 2017

Der Präses der Gesamtsynode
N o r d h o l t

D. Mitteilungen aus der Ökumene

––––––––––––––

E. Staatliche Gesetze, Anordnungen und Entscheidungen

––––––––––––––

F. Mitteilungen

––––––––––––––
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